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Abschied von der Friedensstaatlichkeit?
Der Entwurf des neuen Weißbuchs der Bundeswehr

von Prof. Dr. jur. Martin Kutscha

Im Mai 2006 wurde der Entwurf des Bundesverteidigungsmi-
nisteriums für ein „Weißbuch zur Sicherheitspolitik Deutsch-
lands und zur Zukunft der Bundeswehr“ in der Öffentlichkeit
bekannt. Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass die
Perspektiven für die deutsche Verteidigungs-
bzw. Militärpolitik in einem neuen
Grundlagentext ausführlich darge-
stellt werden, nachdem das letzte
Weißbuch zu dieser Thematik
1994, also bereits vor über ei-
nem Jahrzehnt, veröffentlicht
wurde. Es ruft jedoch gravie-
rende Bedenken hervor, dass
im Mittelpunkt des neuen
Entwurfs anstelle der binden-
den Vorgaben unserer Verfas-
sung politisch definierte, welt-
weite „deutsche Interessen“ ste-
hen. 
1. Die Aufgabenstellung der deut-

schen Bundeswehr als Teil der „voll-

ziehenden Gewalt“ ergibt sich aus

den expliziten Vorgaben der Ver-

fassung. Statt dessen definiert der

Entwurf des Weißbuchs die Aufga-

ben der Bundeswehr nach Maßgabe der globalen „deut-

schen Interessen“.

Als Reaktion auf den inhumanen und kriegerischen Charak-
ter des NS-Regimes bringt das 1949 verabschiedete Grund-

gesetz die Absage an den Krieg und die Gewaltanwendung
gegenüber anderen Völkern in mehreren Normen explizit
zum Ausdruck: So verbietet das Gebot der Friedenstaatlich-

keit, Artikel 26 Grundgesetz (GG), jegliche Störung
des friedlichen Zusammenlebens der Völker

und schon die Vorbereitung eines An-
griffskriegs. [1] Artikel 25 GG verleiht
den „allgemeinen Regeln des Völ-
kerrechts“ Vorrang vor den Geset-
zen der Bundesrepublik. Zu die-
sen „allgemeinen Regeln“ ge-
hört nach einhelliger Meinung
auch das in Artikel 2 Ziffer 4
der UNO-Satzung verankerte
Gewaltverbot. [2] Ferner er-
mächtigt das Grundgesetz in
Artikel 24 Absatz 2 den Bund
zur Einordnung in ein System ge-

genseitiger kollektiver Sicherheit,
dessen Zweck die „Wahrung des

Friedens“ ist. Das Bundesverfassungs-
gericht hat in seinem Urteil vom
22. November 2001 die Bedeutung
dieser verfassungsmäßigen Zweck-
bestimmung hervorgehoben. Da-

nach ist „auch die Umwandlung eines ursprünglich den An-
forderungen des Artikel 24 Absatz 2 GG entsprechenden Sys-
tems in eines, das nicht mehr der Wahrung des Friedens
dient oder sogar Angriffskriege vorbereitet“, verfassungs-
rechtlich untersagt. [3]

Der Bundesverteidigungsminister plant den
weltweiten Einsatz der Bundeswehr.
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Im Einklang mit diesen Vorgaben beschränkt Artikel 87 a GG
den Handlungsrahmen der deutschen Streitkräfte auf die
„Verteidigung“ sowie auf Einsätze aufgrund besonderer Zu-
lassung durch das Grundgesetz selbst. [4] Was der Verfas-
sungsbegriff der „Verteidigung“ bedeutet, ist in der Rechts-
wissenschaft allerdings umstritten: Aus entstehungsge-
schichtlicher Sicht spricht vieles für die Auffassung, dass
sich dieser Begriff auf den in Artikel 115 a GG definierten
„Verteidigungsfall“ bezieht, mithin einen Angriff auf das
Bundesgebiet mit Waffengewalt zur Voraussetzung hat. [5]
Dem gegenüber gehen andere Autoren von einem völker-
rechtlichen Verteidigungsbegriff aus, der auch z. B. militäri-
sche Hilfeleistungen bei einem Angriff auf Bündnispartner
im Rahmen des NATO-Vertrages um-
fasst. [6] Ein Einsatz der Bundes-
wehr „zur Verfolgung, Durchsetzung
und Sicherung ökonomischer oder
politischer Interessen“ wäre dage-
gen nicht vom Verteidigungsbegriff
gedeckt, wie das Bundesverwal-
tungsgericht in seinem Urteil vom
21. 6. 2005 richtig feststellte. [7] 

Im Entwurf des Weißbuchs heißt
es zwar zu Beginn des 3. Kapitels:
„Grundgesetz (GG) und Völkerrecht
bilden die Grundlage für alle Einsät-
ze deutscher Streitkräfte im Inland
wie im Ausland“ (S. 43). Es fehlt
dann jedoch jeglicher Hinweis auf das Gebot der Friedens-
staatlichkeit (Artikel 26 GG) sowie auf die Geltung der „all-
gemeinen Grundsätze des Völkerrechts“ gemäß Artikel 25
GG. Beide für den Einsatz deutscher Streitkräfte elementare
Normen werden nicht der Erwähnung für wert befunden. Ar-
tikel 87 a GG, immerhin die „Grundnorm für das Verhältnis
des freiheitlichen demokratischen Rechtsstaates zu seiner
Armee“ [8], wird nur beiläufig bei der Abgrenzung von Ein-
sätzen zur Verteidigung gegenüber Einsätzen im Inland im
Verteidigungs- oder Spannungsfall erwähnt (S. 45). Richtig
wird auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 12.
Juli 1994 verwiesen, wonach Auslandseinsätze der Bundes-
wehr „im Rahmen und nach den Regeln“ der Systeme ge-
genseitiger kollektiver Sicherheit gemäß Artikel 24 Absatz 2
GG zulässig sind. [9] Auf den Inhalt der zentralen „Regeln“
dieser Systeme, nämlich die UNO-Satzung und den NATO-
Vertrag, wird dann jedoch nicht näher eingegangen. Statt
dessen wird apodiktisch behauptet: „Auf dieser Grundlage
beteiligt sich die Bundeswehr an internationaler Konfliktver-
hütung und Krisenbewältigung einschließlich des Kampfes
gegen den internationalen Terrorismus“ (S. 43). Die im Völ-
kerrecht strittige Frage, ob Militäreinsätze auf dem Territori-
um von Staaten, auf dem Terroristen vermutet werden
(„Krieg gegen den Terrorismus“ in der Diktion des US-ameri-
kanischen Präsidenten Bush), überhaupt mit den Bestim-
mungen der UNO-Satzung vereinbar sind [10], bleibt dabei
ausgeklammert. Auch lässt sich das Ziel der „internationalen

Konfliktverhütung und Krisenbewältigung“ kaum noch unter
den Begriff der „Verteidigung“, wie ihn Artikel 87 a GG ver-
wendet, subsumieren. Dies gilt insbesondere dann, wenn
sich das Ziel der internationalen Konfliktverhütung wie im
Entwurf des Weißbuchs am Betroffensein „deutscher Inte-
ressen“ orientiert: 

 „Vorrangige Interessen deutscher Sicherheitspolitik be-
stehen darin, die europäische sowie transatlantische Sicher-
heit und Stabilität zu stärken, den Wohlstand des Landes
durch einen freien und ungehinderten Welthandel zu er-
möglichen, Krisen und Konflikte, die Deutschlands Sicherheit
beeinträchtigen, vorbeugend einzudämmen und zu bewälti-
gen, die Grundsätze der Demokratie, die internationale Gel-

tung der Menschenrechte und die
weltweite Respektierung des Völker-
rechts zu befördern, sowie die Kluft
zwischen armen und reichen Welt-
regionen zu überwinden“ (S. 9/10). 
Eine Regierung kann solche Zielvor-
stellungen im Wege internationaler
politischer Einflussnahme verfolgen.
Sie dürfen aber nicht als Legitimati-
on für kriegerische Interventionen
herangezogen werden. Das vage Ziel
globaler „Sicherheit“ bietet keine
verfassungsrechtliche Ermächtigung
für Bundeswehreinsätze. Militäri-
sche Aggressionen gegen andere

Staaten, die möglicherweise den „freien und ungehinderten
Welthandel“ behindern, verstoßen gegen die in Artikel 26
GG verankerte Pflicht zur Friedensstaatlichkeit sowie gegen
das nach Artikel 25 GG geltende völkerrechtliche Gewaltver-
bot. Darüber hinaus überschreiten sie den in Artikel 87 a GG
festgelegten Rahmen der „Verteidigung“ als einzige Aufgabe
der Bundeswehr neben den unter engen Voraussetzungen in
Artikel 87 a Absatz 3 und 4 und Artikel 35 Absatz 2 und 3
GG  zugelassenen Einsätzen im Inneren.

2. Statt das Ziel der Friedenswahrung als Essential
der modernen Völkerrechtsordnung sowie des
Handelns der UNO-Organe in den Mittelpunkt zu
stellen, degradiert das Weißbuch die UNO zu ei-
nem bloßen Instrument der Legitimationsbeschaf-
fung für militärische Interventionen.

Der hauptsächliche Anlass für die Gründung der UNO im
Jahre 1945 war der Wunsch, „künftige Geschlechter vor der
Geißel des Krieges zu bewahren“, die in zwei Weltkriegen
unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat. [11]
Dem gemäß bestimmt Artikel 2 Ziffer 4 der UNO-Satzung:
„Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Bezie-
hungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die
politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder
sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare
Androhung oder Anwendung von Gewalt“. Ende des Jahres
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wie das Bundesverwaltungs-
gericht in seinem Urteil vom 
21. 6. 2005 richtig feststellte."
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1974 einigte sich die Generalversammlung der Vereinten Na-
tionen nach langem Ringen auch auf eine Definition dessen,
was unter „Aggression“ zu verstehen ist. Das Spektrum der
unzulässigen Aggressionshandlungen reicht danach von der
militärischen Invasion über die Bombardierung, die Blockade
von Häfen und Küsten u. a. bis hin zur Entsendung bewaff-
neter Banden oder Söldner in einen anderen Staat. [12]

Von diesem als ius cogens (zwingendes Recht) anerkann-
ten universellen Gewaltverbot lässt die UNO-Satzung nur
zwei Ausnahmen zu, nämlich ge-
mäß Artikel 51 das Selbstverteidi-
gungsrecht der Staaten bei einem
bewaffneten Angriff sowie nach
Maßgabe des VII. Kapitels erfol-
gende Sanktionsmaßnahmen, die
vom Sicherheitsrat bei Bedrohung
oder Bruch des Friedens und bei
Angriffshandlungen beschlossen
wurden. [13] Das nach den Terror-
anschlägen am 11. September
2001 vor allem von der Regierung
der USA sowie ihr nahestehenden
Völkerrechtlern beanspruchte
Recht auf Führung eines „Präven-
tivkrieges“ hat bisher mit guten
Gründen noch keine Anerkennung
als Völkergewohnheitsrecht gefun-
den. [14]

Der Entwurf des Weißbuchs
nennt als zentrale Ziele der UNO
„die Bewahrung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit,
die Durchsetzung der Menschen-
rechte sowie der wirtschaftliche
und soziale Fortschritt aller Völ-
ker“. Dann aber wird das Verhältnis
von Kriegsverhütung als Grund-
satzaufgabe und der Zulassung militärischer Sanktionen als
Ausnahmefall geradezu auf den Kopf gestellt: „Die einzigar-
tige Bedeutung der Vereinten Nationen besteht darin, einen
notwendig werdenden Einsatz militärischer Gewalt mit der
völkerrechtlichen Legitimität zu versehen“ (S. 35). Der Welt-
sicherheitsrat wird damit zu einem bloßen Legitimationsbe-
schaffungsorgan für kriegführende Staaten herabgewürdigt;
die zentrale Aufgabe der Kriegsverhütung erscheint nur
noch als nebensächlich. Dieser Eindruck wird verstärkt durch
die Forderung nach einem „neuen Verständnis“ des Systems
der UNO-Satzung, auf dessen Grundlage „das Recht auf
Selbstverteidigung präzisiert und präventives Eingreifen auf
völkerrechtlich gesicherten Grundlagen geregelt werden“
müsse (S. 12). Damit macht sich das Weißbuch die vor allem
in den USA vertretene Vorstellung von der Legitimität des
„Präventivkrieges“ zu eigen. [15]

Des Weiteren wird im Entwurf des Weißbuchs behaup-
tet: „Nicht zuletzt auf Grund der Erfahrungen im Kosovo ge-

winnt auch im Völkerrecht der Gedanke zunehmend Aner-
kennung, dass die Abwendung von humanitären Katastro-
phen, die Bekämpfung terroristischer Bedrohungen und der
Schutz der Menschenrechte den Einsatz von Zwangsmaß-
nahmen erfordern können“ (S. 35). Der nach wie vor poli-
tisch und völkerrechtlich umstrittene Einsatz der Bundes-
wehr im Kosovo-Krieg 1999 [16] wird als Vorbild genom-
men, um sowohl dem „Anti-Terror-Krieg“ als auch der „hu-
manitären Intervention“ völkerrechtliche Legitimität zu ver-

leihen und damit das Gewaltverbot
empfindlich aufzuweichen. In der
Tat würde die Anerkennung eines
Rechts auf „humanitäre Interventi-
on“ nichts anderes als eine Einla-
dung an mächtige und kriegsberei-
te Staaten bedeuten, unter Beru-
fung auf wirkliche oder vermeintli-
che Verletzungen von Menschen-
rechten nach ihrem politischen
Belieben andere Staaten anzugrei-
fen. [17] Mit der völkergewohn-
heitsrechtlichen Anerkennung der
humanitären Intervention gehe, so
wurde schon kurz nach dem Koso-
vo-Krieg gewarnt, zwangsläufig
die Gefahr einher, dass damit das
Rad der Völkerrechtsgeschichte
wieder zurückgedreht und der „Po-
litik des Kanonenboots“ wieder
Geltung verschafft werde. [18] Mit
dem Rechtfertigungsversuch im
Entwurf des Weißbuchs für Mili-
täreinsätze bei humanitären Kata-
strophen, Menschenrechtsverlet-
zungen und terroristischen Bedro-
hungen wird ein verhängnisvoller
Schritt zurück zur Anerkennung

des bellum iustum, zur Vorstellung vom „gerechten Krieg“
vollzogen und damit eine der wichtigsten Errungenschaften
des modernen Völkerrechts, der universelle Grundsatz des
Gewaltverzichts zwischen den Staaten, preisgegeben.

Im Übrigen zeigen die Entwicklungen im Irak und in Af-
ghanistan auf drastische Weise das Versagen einer Politik,
die vor allem auf Militärinterventionen setzt und dabei so-
wohl die Schaffung besserer Existenzbedingungen für die
Bevölkerung als auch die Instrumente ziviler Konfliktbear-
beitung vernachlässigt. [19] Angesichts des Bekanntwerdens
neuer Anschlagspläne in Großbritannien ist der Einschät-
zung beizupflichten, dass mit dem „Krieg gegen den Terro-
rismus ... die Welt um nichts sicherer, sondern um ein Viel-
faches unsicherer geworden“ ist. [20]

3. Die zunehmende Verwischung der Grenze zwi-
schen Krieg und Frieden, vor allem aber die Wie-
derbelebung der Lehre vom „gerechten Krieg“ und

Das erste Weißbuch der Bundeswehr wurde 1969 vom 
damaligen Verteidigungsminister Gerhard Schröder 
verfasst, die letzte Fassung legte sein Nachfolger Volker
Rühe 1994 vor.



die Abkehr vom völkerrechtlichen Gewaltverbot
haben gravierende Auswirkungen auch auf die
Geltung der Freiheitsrechte in der Bundesrepublik
Deutschland.

Insbesondere im Rahmen der gegenwärtigen Debatte um das
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Februar 2006
zum Luftsicherheitsgesetz [21] lässt sich eine Aufweichung
der rechtlichen Grenze zwischen Krieg und Frieden beobach-
ten. Einige Regierungspolitiker vertreten die auch im Weiß-
buch (S. 44) anklingende Auffassung, dass bei einem Terror-
anschlag mithilfe eines entführten Flugzeugs wie am 11.
September 2001 in den USA (sog. Renegade-Fall) Kriegs-
recht anwendbar sei. [22] Das vom Bundesverfassungsge-
richt statuierte Verbot, Leben gegen Leben abzuwägen und
durch den Abschuss des betreffenden Flugzeugs neben den
Terroristen auch die unschuldigen Passagiere zu töten, wür-
de danach in diesem Fall nicht gelten. Damit wird für den
Fall eines Terroranschlags in
Deutschland eine Art verfassungs-
rechtlicher Ausnahmezustand kon-
struiert, der unter Verzicht auf die
Feststellung des Verteidigungsfalles
gemäß Artikel 115 a GG dem Staat
die Dispositionsbefugnis über so ele-
mentare Grundrechte wie das Recht
auf Leben (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1
GG) sowie die Menschenwürdegaran-
tie (Artikel 1 Absatz 1 GG) einräumt.
In der Tat behaupten Autoren wie z.
B. Christof Gramm, Referatsleiter im
Bundesverteidigungsministerium, in
diesem Zusammenhang, dass in „Extremlagen“ die „Aufopfe-
rung des Lebens der einen“ im Namen der „Gemeinschaftsge-
bundenheit“ zulässig sei. [23] Eine solche totale Inpflicht-
nahme des Bürgers durch den Staat bis hin zur (unfreiwilli-
gen!) Opferung des Lebens ist kennzeichnend für einen ex-
trakonstitutionellen Kriegszustand, nicht aber für die Verfas-
sungsordnung der Bundesrepublik Deutschland. Diese hat
nämlich selbst für den Verteidigungsfall genaue Regeln in
Gestalt der Artikel 115 a ff. GG aufgestellt und nur die Ein-
schränkung von bestimmten Grundrechten vorgesehen (Arti-
kel 12 a  Absatz 4 – 6, Artikel 17 a Absatz 2 GG).

Zu befürchten steht nunmehr, dass die Involvierung
Deutschlands in kriegerische Auseinandersetzungen in Kri-
sengebieten sowie auch im Zuge weltweiter Terrorbekämp-
fung nach Maßgabe des Weißbuchs gravierende Grund-
rechtsbeschränkungen für Bürger und Bürgerinnen jenseits
der Verfassung nach sich ziehen werden – entsprechende
Argumentationsmuster finden bereits jetzt Eingang in den
öffentlichen Diskurs: Wenn schon die Aufopferung von
Menschenleben in „extremen Bedrohungslagen“ als legitim
erscheint, ergeben sich umso weniger Bedenken gegen Frei-
heitsentziehungen für Terrorverdächtige und für das ganze
Arsenal heimlicher Überwachungsmaßnahmen, wie sie nicht
nur in den USA nach dem 11. September 2001 praktiziert

werden. [24] So plant die Bundesregierung denn auch, die
durch das „Terrorismusbekämpfungsgesetz“ vom 9. Januar
2002 [25] geschaffenen weit reichenden Überwachungsbe-
fugnisse der deutschen Geheimdienste nicht nur für die Zu-
kunft beizubehalten, sondern künftig auch auf die Aufklä-
rung bestimmter „verfassungsfeindlicher Bestrebungen im
Inland“ auszudehnen. [26]

Parallel dazu spricht der Entwurf des Weißbuchs von ei-
ner „Erweiterung des Einsatzspektrums deutscher Streitkräf-
te im Inland“, ohne allerdings konkrete Vorschläge für eine
dafür notwendige Verfassungsänderung zu unterbreiten. Im-
merhin wird die Richtung vorgegeben: Die Bundeswehr muss
danach „immer dann eingesetzt werden können, wenn nur
sie über die erforderlichen Fähigkeiten verfügt, um den
Schutz der Bevölkerung oder kritischer Infrastruktur zu ge-
währleisten“ (S. 45). Die Umsetzung dieser Vorstellungen
würde zu einer erheblichen Kompetenzverschiebung im Ver-

hältnis zwischen Polizeien und Mili-
tär in Deutschland führen und damit
beträchtliche Auswirkungen auf die
zivilgesellschaftlichen Strukturen
zeitigen.

4. Die Gefährdung von Leben
und Gesundheit der zur welt-
weiten Durchsetzung politi-
scher Interessen jenseits der
Verteidigung eingesetzten Sol-
datinnen und Soldaten lässt
sich aus der Verfassung nicht

rechtfertigen.

Nach dem Entwurf des Weißbuchs wird der soldatische
Dienst u.a. durch eine „sehr weit reichende Treuepflicht, die
auch den Einsatz des eigenen Lebens verlangt“, gekennzeich-
net (S. 45). Zwar heißt es dann weiter: „Überlebensfähigkeit
und Schutz von Personal und Infrastruktur sind unabdingba-
re Grundvoraussetzungen für die Auftragserfüllung und Aus-
druck der Fürsorgeverpflichtung des Staates gegenüber den
Angehörigen der Bundeswehr. Soldatinnen und Soldaten im
Einsatz haben Anspruch auf den bestmöglichen Schutz“ (S.
75).

Es ist aber geradezu kennzeichnend für Militäreinsätze,
dass dabei neben der von sog. „Kollateralschäden“ in hohem
Ausmaß betroffenen Zivilbevölkerung auch die beteiligten
Soldatinnen und Soldaten mit ihrer Verwundung oder ihrem
Tod rechnen müssen. Dies lässt sich zwar durch die Notwen-
digkeit der Verteidigung des eigenen Landes legitimieren,
nicht aber durch bloße politische oder ökonomische Interes-
sen, zu deren Durchsetzung die Militärangehörigen weltweit
eingesetzt werden sollen. Hierbei werden sie wie zur Zeit
imperialistischer Eroberungszüge zur Verfügungsmasse der
jeweiligen Befehlshaber herabgewürdigt und als „Humanres-
source“ für fragwürdige Zwecke instrumentalisiert.

Zwar ergibt sich aus § 11 Soldatengesetz die Pflicht zum
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Gehorsam gegenüber Befehlen der Vorgesetzten. Zugleich
statuieren das Soldatengesetz sowie das Grundgesetz aber
rechtliche Grenzen der militärischen Befehlsbefugnis. So
darf ein Befehl u. a. nur zu dienstlichen Zwecken erteilt wer-
den, anderenfalls braucht er nach § 11 Absatz 1 Satz 3 Sol-
datengesetz nicht befolgt zu werden. Wie das Bundesver-
waltungsgericht in seinem Urteil vom 21. Juni 2005 aus-
führte, ist ein Befehl nur dann in diesem Sinne zu „dienstli-
chen Zwecken“ erteilt, „wenn ihn der militärische Dienst er-
fordert, um die durch die Verfassung festgelegten Aufgaben
der Bundeswehr zu erfüllen“. [27] Dies ist bei Militäreinsät-
zen, die nicht der Verteidigung, sondern der Durchsetzung
politischer oder ökonomischer Ziele dienen, aber gerade
nicht der Fall. [28]

Des Weiteren ist daran zu erinnern, dass die deutschen
Streitkräfte als Teil der „vollziehenden Gewalt“ gemäß Arti-
kel 1 Absatz 3 GG ebenso wie die anderen Staatsgewalten
einer strikten Grundrechtsbindung unterliegen. Daraus hat
das Bundesverwaltungsgericht in der genannten Entschei-
dung mit Recht gefolgert, dass auch den Soldatinnen und
Soldaten die Freiheit des Gewissens gemäß Artikel 4 Absatz
1 GG zusteht. [29] Ebenso entfalten die anderen Grundrech-
te ihre Schutzwirkung auch zugunsten von Militärangehöri-
gen, soweit sie nicht ausdrücklich durch den Gesetzgeber
auf der Grundlage des Artikel 17 a GG eingeschränkt wur-
den. Im Entwurf des Weißbuchs fehlt indessen jeglicher Hin-
weis darauf.

Prof. Dr. Martin Kutscha 
lehrt Staats- und Verwaltungsrecht an der 

Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege in Berlin 
und ist Mitglied des Beirats der Humanistischen Union
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Der „Krieg gegen den Terror" im Kampf gegen den Rechtsstaat?
Bundeskabinett verabschiedet Entwurf eines Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetzes

Darf man Behörden, deren Praktiken gegenwärtig Gegen-
stand eines Untersuchungsausschusses sind, die möglicher-
weise in die Entführung deutscher Staatsangehöriger ver-
strickt sind, mit zusätzlichen Schnüffelbefugnissen ausstat-
ten? Behörden, die außerdem verdächtig sind, sich in
schwerwiegender Weise gegen das Folterverbot vergangen
zu haben, indem sie „zurechtgefolterte“ Gefangene in aus-
ländischen Folterverliesen vernahmen? Man darf, sagt die
Bundesregierung mit ih-
rem Kabinettsbeschluss
vom 12. Juli dieses Jahres.

Mit dem entsprechen-
den Beschluss nahm die
Regierung den Entwurf
eines Terrorismusbekämp-
fungsergänzungsgesetzes
(TBEG) aus dem Innenmi-
nisterium zur Kenntnis.
Der Gesetzentwurf sieht
nicht nur vor, die Gel-
tungsdauer der mit dem
sog. „Zweiten Otto-Paket“
(dem TBG) eingeführten
Befugnisse um fünf Jahre
zu verlängern, die Ge-
heimdienste sollen zur
Terrorismusbekämpfung
zukünftig auch Auskünfte
bei Banken, Luftfahrt-,
Post-, Telekommunikati-
ons- und Teledienstunter-
nehmen zur Aufklärung
solcher verfassungsfeindlicher Bestrebungen im Inland ein-
holen dürfen, die die Bereitschaft zur Anwendung von Ge-
walt fördern. Zu diesem Zweck soll auch der IMSI-Catcher –
unter im Übrigen vereinfachten Voraussetzungen – einge-
setzt werden dürfen. Neben den Polizeien sollen nun auch
die Geheimdienste die Ausschreibung von Personen zur eu-
ropaweiten – verdeckten! - Registrierung im Schengener In-
formationssystem (SIS) zur Abwehr von erheblichen Gefähr-
dungen für die innere oder äußere Sicherheit veranlassen
können. Die weiterhin geplante Möglichkeit zur Auskunft
über Bankdaten einschließlich der Information über Geldbe-
wegungen soll wegen der anstehenden Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts zu den Befugnissen nach dem
Kreditwesengesetz zurückgestellt werden. Die Befugnis zur
zollamtlichen Sicherstellung bei Geldwäscheverdacht soll
auf Fälle des Terrorismusfinanzierungsverdachts übertragen
werden. Und schließlich sollen die Schlapphüte aus Köln
(Bundesamt für Verfassungsschutz und MAD) und Pullach zu
einem automatisierten Abruf von personenbezogenen Daten
aus dem Zentralen Fahrzeugregister des Kraftfahrtbundes-

amtes berechtigt werden. Die Regelungen sollen erneut fünf
Jahre gelten und einer Evaluation unterzogen werden, dies-
mal unter Mitwirkung eines wissenschaftlichen Sach-
verständigen.

Die Kritik der Humanistischen Union setzt bei letztge-
nanntem Punkt an: Eine Evaluation war bereits beim jetzt
auslaufenden TBG vorgesehen. Ein Evaluationsbericht, der
diesen Namen auch verdient, liegt für die jetzt auslaufenden

Befugnisse nicht vor.
Stattdessen meint das
Kabinett, dass ein eher
als Tätigkeitsbericht der
verschiedenen Geheim-
dienste zu lesender „Be-
richt der Bundesregierung
zu den Auswirkungen des
Terrorismusbekämpfungs-
gesetzes“ ausreiche, um
die Erforderlichkeit der
Ermächtigungen zu bele-
gen. An einer Evaluation,
die den verfassungsrecht-
lichen Anforderungen ge-
nügte, etwa einer vorhe-
rigen Bestimmung des
(unabhängigen!) Trägers
der Untersuchung, dem
Evaluationsverfahren und
der zu verlangenden Da-
tenbasis, fehlt es dagegen
völlig. Die Humanistische
Union hat das neue Ge-

setzgebungsverfahren deshalb insgesamt als unseriös kriti-
siert (Presseerklärung vom 9.7.2006). Mit dem vorliegenden
Bericht der Bundesregierung kann die Verhältnismäßigkeit
der neuen Befugnisse überhaupt nicht eingeschätzt werden.
Folglich können sich auch die Abgeordneten des Bundesta-
ges bei der für das Ende des Jahres anstehenden Abstim-
mung kein Urteil darüber bilden, ob die zu verlängernden
Befugnisse mit Verfassungsgrundsätzen vereinbar sind oder
nicht. Eine parlamentarische Abstimmung gerät so zum
Blindflug. Das gilt erst recht deswegen, weil noch nicht ein-
mal der Erfahrungsbericht im Bundestag beraten wurde.

Erheblichen Bedenken begegnet der gegenwärtig disku-
tierte Entwurf auch unter dem Gesichtspunkt der Normen-
klarheit. Dieser Grundsatz besagt im Wesentlichen, dass sich
aus Eingriffsermächtigungen klar und für Bürger erkennbar
ergeben muss, welche Voraussetzungen vorliegen müssen
und welchen Umfang die Beschränkung von Grundrechten
haben. Dieser Anforderung genügt die neue Regelung in
weiten Teilen nicht. Mitunter sind die neuen Regelungen
selbst für Kenner des Geheimdienstrechts nahezu un-
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verständlich (siehe Kasten). Erst im Jahr 2004 hatte das
Bundesverfassungsgericht eine ähnlich gewundene Vor-
schrift aus dem Außenwirtschaftsgesetz für normenunklar
und damit verfassungswidrig erklärt. Gelernt haben die Ver-
fasser des vorliegenden TBEG-Entwurfs aus dieser Entschei-
dung offenbar wenig.

Auch in inhaltlicher Hinsicht verdient der Entwurf bür-
gerrechtliche Kritik. Bisher galt: es müssen tatsächliche An-
haltspunkte für die Planung oder Begehung von Staats-
schutz-Straftaten vorliegen, damit der IMSI-Catcher durch
das Bundesamt für Verfassungsschutz eingesetzt werden
darf. Künftig soll er auch zur Aufklärung von verfassungs-
widrigen Bestrebungen oder Tätigkeiten genutzt werden
dürfen. Diese Absicht verkennt die Eingriffsintensität der
Maßnahme. Denn sie bezieht ihre Grundrechtsrelevanz nicht
nur daraus, dass (nicht-telefonierende) Handys von Zielper-
sonen geortet werden, sondern aus dem Umstand, dass beim
IMSI-Catcher-Einsatz immer auch völlig  „unverdächtige“
Mobilfunktelefone ins Visier der Ermittler geraten. Mit ande-
ren Worten: Ein Handy-Nutzer muss stets den (unbemerk-
ten) Abgleich seiner Mobilfunk-Verkehrsdaten mit einem
„Verdächtigen-Raster“ fürchten. Das Bundesverfassungsge-
richt wird aller Voraussicht nach noch in diesem Jahr über
die Verfassungsbeschwerde der Humanistischen Union ge-
gen die Regelung in der Strafprozessordnung befinden. Da-
mit könnte sich die Annahme, es handele sich beim IMSI-
Catcher um eine Ermittlungsmethode geringerer Intensität,
schnell als irrtümlich herausstellen. 

Durch die Fortschreibung von Auskunftsbefugnissen wer-
den die Geheimdienste sukzessive zu omniinformierten Si-
cherheitsbehörden entwickelt, deren Tätigkeit – insbesonde-
re auch im Inland – immer mehr in Szenen hineinragt, deren
Gefährlichkeit an die terroristischer Zusammenschlüsse kei-
neswegs heranreicht. Tatsächlich eröffnen viele der neuen
Befugnisse einer immer unkontrollierbareren  Schnüffelpra-
xis der Geheimdienste Tür und Tor. Durch die immer aus-
ufernder ausgestalteten Übermittlungsregelungen, gerade
auch im Geheimdienstrecht, nehmen diese zunehmend den
Charakter von Vorfeld-Ermittlungsbehörden an.

Die geplante Anti-Terror-Datei ist ein Beispiel für eine
solche Schnittstelle von Informationen unterschiedlichster
Herkunft. In ihr sollen nicht nur verdächtige Personen (ein-
schließlich Informationen über Bank-, Telefon-, Internetver-
bindungen, Führerscheindaten sowie ihre Kontaktpersonen)
und terroristische Vereinigungen verzeichnet werden, son-
dern auch Stiftungen und Unternehmen mit möglichen Ver-
bindungen ins islamistische Milieu. Die informationelle Tren-
nung von polizeilichen und geheimdienstlichen Stellen wird
durch entsprechende Datenpools weitgehend aufgehoben.

Der rechtsstaatliche Kern des Trennungsgebots, wonach
derjenige, der (fast) alles weiß, nicht alles dürfen soll und
derjenige, der (fast) alles darf, nicht alles wissen soll, wird
durch die Weiterentwicklung von gegenseitigen Zugriffs-
möglichkeiten auf die Datenbestände anderer Sicherheitsbe-
hörden praktisch abgeschafft. Denn die Geheimdienste ver-

Der Gesetzgeber und die Klarheit von Normen

Das Bundesverfassungsgericht zur Klarheit von Ein-

griffsnormen im so genannten AWG-Beschluss

„Auch für die Bürger als Normadressaten ist bei Regelungen mit
tiefgestaffelten Verweisungen schwer erkennbar, worauf mögli-
che Eingriffsmaßnahmen gestützt werden können. Deshalb wird
in der Literatur zum Teil gefordert, der Betroffene müsse aus der
Eingriffsnorm selbst entnehmen können, welche Eingriffe in sein
informationelles Selbstbestimmungsrecht prinzipiell möglich sind
(vgl. Bizer, Forschungsfreiheit und informationelle Selbstbestim-
mung, 1992, S. 174 f.; Denninger, in: Bäumler, Polizei und Da-
tenschutz, 1999, S. 16 f.; Gusy, Polizeiarbeit zwischen Gefahren-
abwehr und Strafverfolgung, StV 1993, S. 269 (274)). Eine solch
strikte Anforderung lässt sich der Verfassung zwar nicht entneh-
men. Ist es auf Grund der Verweisungstechnik aber – wie hier [im
alten Außenwirtschaftsgesetz, Anm. F. R.] – allenfalls Experten
möglich, sämtliche Eingriffsvoraussetzungen mit vertretbarem
Aufwand zu erkennen, spricht dies gegen die Beachtung des
Grundsatzes der Klarheit einer Norm, die sich auch auf das Ver-
halten und die Rechte der Bürger auswirkt."

(zitiert nach: Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, Bd.
110, S. 33/S. 64)

Ein Beispiel für die neuen Befugnisnormen aus dem 

Regierungsentwurf für ein Terrorismusbekämpfungser-

gänzungsgesetz (TBEG) – BR-Drucks. 545/06

Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf im Einzelfall Aus-
künfte einholen: 

bei denjenigen, die geschäftsmäßig an der Erbringung von An-
geboten zur Information oder Kommunikation, soweit nicht die
redaktionelle Gestaltung zur Meinungsbildung für die Allgemein-
heit im Vordergrund steht (Datendienste, zum Beispiel Verkehrs-,
Wetter-, Umwelt- und Börsendaten, Verbreitung von Informatio-
nen über Waren und Dienstleistungsangebote) mitwirken (§ 2
Abs. 2 Nr. 2 TDG),

zu Merkmalen der Identifikation des Nutzers eines solchen Tele-
dienstes, Angaben über Beginn und Ende sowie über den Umfang
der jeweiligen Nutzung und Angaben über die vom Nutzer in An-
spruch genommenen Teledienste (§ 8a Abs. 2 Nr. 5 BVerfSchG lt.
TBEG-Entwurf),

soweit dies erforderlich ist zur Aufklärung von Bestrebungen,
die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Be-
stand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet
sind oder eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung
der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes oder ihrer
Mitglieder zum Ziele haben (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 BVerfSchG)

und die aufgrund ihrer Wirkungsweise geeignet sind, Gewalt
vorzubereiten, einschließlich dem Hervorrufen von Gewaltan-
wendung, auch durch Unterstützen von Vereinigungen, die An-
schläge gegen Sachen befürworten (§ 8a Abs. 2 Satz 2 Nr. 2
BVerfSchG lt. TBEG-Entwurf) 

über Personen, bei denen aufgrund bestimmter Tatsachen anzu-
nehmen ist, dass sie die Leistung (des Teledienstes) für eine Per-
son in Anspruch nehmen, bei der tatsächliche Anhaltspunkte da-
für vorliegen, dass sie schwerwiegende Gefahren in Gestalt von
Bestrebungen, die aufgrund ihrer Wirkungsweise geeignet sind,
Gewalt vorzubereiten, einschließlich dem Hervorrufen von Ge-
waltanwendung, auch durch Unterstützen von Vereinigungen,
die Anschläge gegen Sachen befürworten, nachdrücklich fördert
(§ 8a Abs. 3 Nr. 2a in Verbindung mit Nr. 1 BVerfSchG lt. TBEG-
Entwurf).



fügen über Informationen, die insbesondere Strafverfol-
gungsbehörden sich nur unter engeren Voraussetzungen
(oder gar nicht) selber verschaffen dürften. Und die mit
Zwangsbefugnissen ausgestatteten Polizeibehörden können
auch solche Erkenntnisse nutzen, die aus geheimdienstli-
chen Vorfeld-Ermittlungen stammen.

Der Gesetzgeber verweigert mit dem vom Bundeskabi-
nett verabschiedeten Entwurf eines TBEG auch weiterhin die
Umsetzung einer Forderung des Bundesverfassungsgerichts,
die sich aus dem Urteil zum großen Lauschangriff vom 3.
März 2004 ergibt: Demnach sollten im gesamten „Sicher-
heitsrecht“ gesetzliche Regelungen zum Schutz des Kernbe-
reichs privater Lebensgestaltung eingebaut werden. Dieser
Kernbereich wird als Voraussetzung eines menschenwürdi-
gen Lebens gesehen; sein gesetzlicher Schutz soll (unbeab-
sichtigte) Verletzungen dieser Intimsphäre verhindern bzw.
durch nachgelagerte Löschungspflichten und Verwertungs-

verbote heilen. Nichts davon findet sich im TBEG. Zwar be-
zogen sich die Ausführungen im Urteil der Karlsruher Richter
zum Lauschangriff unmittelbar nur auf die Regelung in der
Strafprozessordnung. Längst ist sich die Rechtswissenschaft
aber darin einig, dass diese Entscheidung auch für andere
Rechtsmaterien anzuwenden ist. 

Die Humanistische Union wird den Fortgang des Gesetz-
gebungsverfahrens zum TBEG weiter beobachten und sich zu
gegebener Zeit mit einer ausführlichen Stellungnahme zu
Wort melden.

Fredrik Roggan
ist Rechtsanwalt in Berlin und Mitglied des 

Bundesvorstandes der Humanistischen Union

:,;)"8+.%),#,<
Die Stellungnahme der HU zum Terrorismusbekämpfungsgesetz (TBG)
ist abrufbar unter http://www.humanistische-union.de/themen/

innere_sicherheit/antiterror/

Strafvollzug: Vom schleichenden Ende der Resozialisierung
Bundesverfassungsgericht betont Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung des Jugenstrafvollzugs

1. Am 31. Mai sprach das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) ein Hoffnung machendes Urteil, dessen Kernaussa-
ge darin besteht, dass der Vollzug der Jugendstrafe bis Ende
2007 auf eine eigenständige gesetzliche Grundlage gestellt
werden muss (BVerfG, Urteil vom 31.05.2006, 2 BvR 1673/
04, ZJJ 2006 S.193). Die Humanisti-
sche Union hatte sich in der vergange-
nen Zeit dafür eingesetzt, dass der
bislang bestehende gesetzlose Zu-
stand des Jugendstrafvollzugs endlich
beendet wird (vgl. Mitteilungen 188,
S.13: „Gesetzgebungskompetenz für
den Strafvollzug muss beim Bund blei-
ben!“, Mitteilungen 191, S.11: „HU
fordert Jugendstrafvollzugsgesetz und
Erhalt der Bundeskompetenz“). Davon
sind jedes Jahr rund 17.000 Jugendli-
che und Heranwachsende betroffen,
die zu einer Jugendstrafe verurteilt
werden. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ist zu-
nächst ein wichtiger Schritt in diese Richtung. 

Allerdings traf nur kurze Zeit später der Bundestag eine
für den Strafvollzug, ja das Strafrecht insgesamt, verhäng-
nisvolle Entscheidung: Am 30. Juni verabschiedete er die
Gesetze zur so genannten Föderalismus-Reform einschließ-
lich der in der Fachwelt unisono kritisierten Übertragung der
Gesetzgebungskompetenz für den Strafvollzug vom Bund
auf die Länder. Ab demnächst werden nunmehr die Länder
für den Strafvollzug zuständig sein.

2. Das Positive an dem Urteil des Bundesverfassungsgerich-
tes ist nicht nur die Tatsache, dass es die Notwendigkeit ei-

nes Jugendstrafvollzuggesetzes feststellt; bemerkenswert ist
vielmehr, dass das Gericht zugleich einige wesentliche Min-
destvorgaben für zukünftige gesetzliche Regelungen des Ju-
gendstrafvollzugs formuliert und dem Gesetzgeber eine
straffe Frist zur Umsetzung seiner Vorgaben mitgibt. 

Das Urteil geht auf Verfassungsbe-
schwerden zurück, mit denen der
eine Jugendstrafe absitzende Be-
schwerdeführer sich gegen die Post-
kontrolle und verschiedene Diszip-
linarmaßnahmen zur Wehr setzte.
Nachdem er mit seinem Klageziel vor
dem Oberlandesgericht gescheitert
war, erhob er Verfassungsbeschwerde
und argumentierte, dass die von der
Justizvollzugsanstalt angeordneten
Maßnahmen in seine Grundrechte
eingriffen und es der Anstalt an der
für Grundrechtseingriffe erforderli-

chen gesetzlichen Grundlage fehle. Zwar wies das BVerfG
die konkreten Anträge des Beschwerdeführers ab, da es die
Maßnahmen ausnahmsweise für die Übergangszeit auch
ohne gesetzliche Grundlage als gerechtfertigt ansah. In der
Sache war die Verfassungsbeschwerde jedoch erfolgreich.

Das Urteil stellt zunächst fest, dass die über den bloßen
Entzug der Freiheit hinausgehenden Grundrechtseingriffe
und -beschränkungen – wie stets – nur zulässig sind, wenn
sie durch ein Gesetz geregelt werden. Dass dieser Grundsatz
auch für Strafgefangene gelte, stehe seit dem Urteil des
BVerfG vom 14. März 1972 fest (BVerfGE 33, 1). Für den
Vollzug der Jugendstrafe gebe es bislang kein entsprechen-
des Gesetz, da das Jugendgerichtsgesetz nur vereinzelte
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„Bemerkenswert ist ..., dass
das Gericht zugleich einige
wesentliche Mindestvorgaben
für zukünftige gesetzliche
Regelungen des Jugendstraf-
vollzugs formuliert und dem
Gesetzgeber eine straffe Frist
zur Umsetzung seiner Vorga-
ben mitgibt."
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Bestimmungen über den Jugendstrafvollzug enthalte, die
zudem keine Befugnisnormen für Grundrechtseingriffe dar-
stellten. Auch das Strafvollzugsgesetz könne nicht herange-
zogen werden, weil es nur den Vollzug der Freiheitsstrafe
des Allgemeinen Strafrechts regele. Eine analoge Anwen-
dung komme nicht in Betracht, da es keine „planwidrige Lü-
cke“ im gesetzlichen Regelungswerk gebe. Außerdem unter-
schieden sich die beiden Materien – „Vollzug der Jugend-
strafe“ und „Vollzug der Freiheitsstrafe“ – wegen der beson-
deren erzieherischen Ausrichtung der Jugendstrafe und der
jugendlichen Lebensphase der Gefangenen mit all ihren Be-
sonderheiten wesentlich voneinander.

Für zukünftige Gesetze zum Jugendstrafvollzug betont
das BVerfG zunächst, dass das Ziel des Vollzuges der Ju-
gendstrafe in der sozialen (Re-)Integration des Gefangen
bestehen müsse. Dies folge aus dem verfassungsrechtlichen
Schutz der Menschenwürde, dem Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit sowie der staatlichen Schutzpflicht für die Si-
cherheit aller Bürger. Für den Jugendstrafvollzug habe das
Ziel der Befähigung zu einem straffreien Leben in Freiheit
ein „besonders hohes Gewicht“.

Erfreulich sind die weiteren Feststellungen zu den Be-
sonderheiten, die bei einem Jugendstrafvollzugsgesetz zu
beachten sind. Zunächst hält das Urteil die besondere Straf-
empfindlichkeit junger Menschen fest, die sich aus einem
anderen Zeitempfinden und daraus ergebe, dass sie in be-
sonderem Maße unter der Trennung von der Familie und an-
deren Bezugspersonen sowie dem erzwungenem Alleinsein
leiden.

Einen speziellen Regelungsbedarf macht das Urteil wei-
terhin für die Kontakte zu anderen Gefangenen und zur Au-
ßenwelt, bei der körperlichen Bewegung und der Reaktion
auf Pflichtverstöße aus. Dezidiert fordert das Gericht, dass
familiäre Besuchskontakte „um ein Mehrfaches“ häufiger als
im Erwachsenenvollzug gewährt werden müssen, und dass
das Rechtsschutzsystem altersangemessen und effektiv aus-

gestaltet werden müsse: Den derzeitigen Rechtsweg, der bei
Beschwerden gegen Vollzugsmaßnahmen zum Oberlandes-
gericht geht (§§ 23 ff EGGVG) und schriftlich geführt wer-
den muss, hält das Gericht nicht für geeignet.

Für die Ausgestaltung des Vollzuges verlangt das Gericht,
dass wissenschaftliche Erkenntnisse über die Wirksamkeit
hinsichtlich des Zieles sozialer Integration berücksichtigt
werden. Es billigt dem Gesetzgeber zwar einen weiten Spiel-
raum bei der Vollzugsgestaltung zu, verlangt jedoch aus-
drücklich, dass der Gesetzgeber das aus der Vollzugspraxis
entstandene Erfahrungswissen nutzt und sich am Stand der
wissenschaftlichen Erkenntnis orientiert. Dazu verpflichtet
es ihn auch, entsprechende Daten zu erheben und Forschung
zu betreiben. 

Schließlich bestimmt das Gericht, dass der Vollzug per-
sonell und sachlich so auszustatten sei, „wie es zur Realisie-
rung des Vollzugszieles erforderlich ist“. Dies betreffe auch
die Bereitstellung ausreichender Bildungs- und Ausbildungs-
möglichkeiten, die Formen der Unterbringung und Betreu-
ung, das soziale Lernen in der Gemeinschaft, den Schutz der
Inhaftierten vor gegenseitiger Gewalt, eine ausreichende
therapeutische und pädagogische Betreuung sowie ange-
messene Hilfen für die Zeit nach der Entlassung.

Zur Umsetzung dieser Vorgaben durch ein Jugendstraf-
vollzugsgesetz setzt das Bundesverfassungsgericht eine ver-
gleichsweise knappe Frist bis Ende 2007.

3. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts geht zweifellos
in die richtige Richtung. Durch die Verlagerung der Gesetz-
gebungskompetenz auf die Länder gewinnt es noch an Be-
deutung, denn die in diesem und den bislang ergangenen Ur-
teilen zum Strafvollzug insgesamt gemachten Vorgaben sind
von den Ländern bei der Erarbeitung ihrer Strafvollzugsge-
setze zu beachten. 

Nur drei Wochen nach diesem Grundsatzurteil hat zu-
nächst der Bundestag und eine Woche später der Bundesrat
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das verfassungsändernde Gesetz zur sogenannten Föderalis-
musreform mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit verab-
schiedet (BT-Drs. 16/813). Das Gesetz sieht vor, dass aus Ar-
tikel 74 Absatz 1 Nummer 1 Grundgesetz, der die Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes im Rahmen der so genannten
konkurrierenden Gesetzgebung enthält, der Strafvollzug ge-
strichen wird. Dies umfasst den Vollzug der Freiheitsstrafe
ebenso wie den Jugendstrafvollzug und den Vollzug der Un-
tersuchungshaft.

In der Fachwelt, insbesondere auch in der Anhörung vor
dem Rechtsausschuss, ist dieser Teil scharf und fast einhellig
kritisiert worden. Sachlich ist in der Tat nicht nachvollzieh-
bar, dass das Strafrecht in einen bundeseinheitlichen Teil,
der das materielle und das Prozessrecht umfasst, und in den
den Ländern unterstehenden Teil des Vollzugrechts zerlegt
wird. Der Rechtseinheitlichkeit fügt dies Schaden zu, die
tatsächlichen Zustände in den Gefängnissen, die Ausrich-
tung des Vollzuges und die Arbeitsweise der Anstalten wer-
den sich noch weiter auseinander entwickeln, als dies der-
zeit schon der Fall ist. Zu befürchten ist ein „Wettbewerb
der Schäbigkeit“, wie es von einigen Sachverständigen for-
muliert wurde. In der Tat muss man davon ausgehen, dass
die Länder vor allem am Vollzug sparen wollen. Zu erwarten
ist, dass sich die Betreuungsangebote und die Personal-
schlüssel weiter verschlechtern werden.

Der Kriminologe und ehemalige niedersächsische Justiz-
minister Christian Pfeiffer warnte zudem vor einer selbstge-
stellten Populismusfalle: Jedes Mal, wenn die Landesjustiz-
minister zukünftig unter Druck geraten, sei es wegen entflo-
hener Häftlinge oder von diesen während einer Vollzugslok-
kerung begangener Straftaten, werden auch Forderungen

nach Verschärfungen der jeweiligen Landes-Strafvollzugsge-
setze kommen. Manchen wird dieser Druck möglicherweise
sogar willkommen sein.

Erwartungsgemäß haben aber auch schon anlassunab-
hängig verschiedene Justizminister einen härteren Kurs in
Aussicht gestellt. So steht bspw. in dem schnell aus der
Schublade gezogenen baden-württembergischen Entwurf
für ein Jugendstrafvollzugsgesetz des freidemokratischen (!)
Ministers Goll nicht die Resozialisierung an erster Stelle,
sondern der Schutz der Allgemeinheit. (Bisher gibt es Ge-
setzentwürfe aus Bayern und Baden-Württemberg sowie
den Referentenwurf des Bundesjustizministeriums.) Auch
der neue Hamburgische Justizsenator Lüdemann hat in In-
terviews angekündigt, dem Kurs seines geschassten Vorgän-
gers Kusch fortsetzen zu wollen. Konkret heißt dies: Sicher-
heit vor Resozialisierung, geschlossener Vollzug als Regel-
vollzug, Abschaffung des Hafturlaubs etc. (Lüdemann in der
Welt v. 31.07.2006).

4. In den kommenden zwei Jahren wird es darauf ankom-
men, sicherzustellen, dass die Orientierung an der Resoziali-
sierung und die Rechte der Gefangenen bei der Ausgestal-
tung der (Jugend-)Strafvollzugsgesetze ausreichende Beach-
tung finden. Das absurde Ergebnis, dass nun 16 Bundeslän-
der den Vollzug der Freiheits- und Jugendstrafe sowie der
Untersuchungshaft regeln müssen, wird diese Aufgabe nicht
leichter machen. Völkerrechtlichen Vorgaben wie der Anti-
Folter-Konvention und der Kinderrechtskonvention der Ver-
einten Nationen und den in den letzten Jahren entstande-
nen internationalen Standards für das (Jugend-) Strafrecht
kommen hierbei eine besondere Bedeutung zu. Denn das
BVerfG sieht in ihnen einen Gradmesser dafür, wie sehr sich
die jeweiligen Gesetzgeber an ihre Pflichten halten, den Voll-
zug an wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Wirkun-
gen für die Resozialisierung auszugestalten. Eine wachsame
Begleitung der Gesetzgebungsarbeit ist wichtiger denn je.

Nur angemerkt sei, dass auch auf einem anderen Feld
das Thema Freiheitsentzug wieder eine Rolle spielt: die Bun-
desregierung und mehrere Bundesländer arbeiten zur Zeit an
Konzepten zur Verbesserung des Schutzes des Kindeswohls.
Dabei geht es auch um die geschlossene Unterbringung.
Bayern hat sein Interesse hieran bereits durch einen eige-
nen, in den Bundesrat eingebrachten Gesetzentwurf de-
monstriert (BR-Drs. 296/06 v. 03.05.2006).

Jochen Goerdeler (goerdeler@humanistische-union.de)
ist Geschäftsführer der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte 
und Jugendgerichtshilfen sowie Mitglied im Bundesvorstand der 

Humanistischen Union

Stellungnahmen der Sachverständigen in der gemeinsamen Anhörung
der Rechtsausschüsse von Bundestag und Bundesrat:
www.bundestag.de/ausschuesse/a06/foederalismusreform/anhoerung/
02_justiz/Stellungnahmen/index.html

Eine Übersicht zu Gesetzentwürfen im Bereich Jugenstrafvollzugsrecht:
www.dvjj.de -> Themenschwerpunkte -> Gesetzgebung

Strafvollzug
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„Zu befürchten ist ein 'Wett-
bewerb der Schäbigkeit', wie
es von einigen Sachverstän-
digen formuliert wurde. 
In der Tat muss man davon
ausgehen, dass die Länder
vor allem am Vollzug sparen
wollen."  
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Zwanzig Fragen, hundert Antworten, eine Diskussion
Die HU Berlin-Brandenburg mischt sich in den Wahlkampf zum Abgeordnetenhaus ein

An den Laternenmasten Berlins hängen sie bereits: Politiker,
die Frieden, Freiheit, Sicherheit, gute Schulen und schlag-
lochfreie Straßen versprechen. In den Kinos und im RBB lau-
fen bereits die Wahlspots. Trotzdem hat das Wahlkampffie-
ber Berlin noch nicht erfasst. Die heiße Phase beginnt näm-
lich erst nach den Sommerferien. Bis jetzt wurde in den Par-
teibüros an Kampagnen und Aktio-
nen für den 17. September gefeilt.
Dann wird in Berlin über ein neues
Abgeordnetenhaus, die Bezirksver-
ordnetenversammlungen und Er-
leichterungen bei Volksabstimmun-
gen entschieden. Auch der Landes-
verband Berlin-Brandenburg der
HU erstellt Informationen zur
Wahl. Aber im Gegensatz zu den
bunten Broschüren der Parteien
liefert die HU mit einer Regie-
rungsbilanz, Wahlprüfsteinen, ei-
ner fast dreißigseitigen Broschüre
und einer Podiumsdiskussion harte
Fakten. 

Regierungsmehrheit gefähr-
det 

Derzeit wird Berlin von einer SPD-PDS-Koalition regiert.
Nach dem Bankenskandal gab es 2001 vorgezogene Neu-
wahlen. Die CDU, als Hauptverantwortliche für die kostspieli-
gen Geschäfte, halbierte fast ihre Wählerschaft und erhielt
23,8 Prozent, die SPD 29,7 Prozent, die PDS 22,6 Prozent,
die FDP – aus dem Stand - 9,9 Prozent, und Bündnis 90/Die
Grünen 9,1 Prozent. Nach erfolglosen Ampel-Verhandlungen
regiert seitdem ein rot-rotes Bündnis die Hauptstadt. 

Von der regierenden PDS spaltete sich 2004 die WASG
ab. Der Grund war der von ihnen als unsozial empfundene
Kurs und das geräuschlose Umsetzen der Sozialgesetze von
Rot-Grün. „Agenda 2010“ und „Hartz IV“ waren zwei der
Reizworte. Für die WASG ist in Berlin eine Zusammenarbeit
mit der PDS ausgeschlossen. Ob die WASG in das kommende
Abgeordnetenhaus einzieht, ist unklar. In Umfragen pendelt
sie zwischen einem und fünf Prozent und könnte damit die
Mehrheit von SPD und Linkspartei.PDS (wie die PDS inzwi-
schen heißt) gefährden. 

Insgesamt sagen die verschiedenen Umfragen ein knap-
pes Wahlergebnis voraus. Die beiden Volksparteien SPD und
CDU dürften ungefähr bei ihrem Ergebnis von 2001 bleiben,
Linkspartei.PDS und FDP vermutlich Stimmen verlieren sowie
Bündnis 90/Die Grünen leicht zulegen.

Die Parteien antworten

In dieser Lage sind seriöse Informationen über die Ansichten

der Parteien wichtig. Der Landesverband Berlin-Brandenburg
stellte den wahrscheinlich im nächsten Abgeordnetenhaus
sitzenden Parteien einen umfangreichen Katalog von Fragen.
Alle Parteien, bis auf die WASG, beantworteten diese aus-
führlich. Die HU fragte nach den Plänen der Parteien in den
Bereichen Polizei, gesellschaftliche Teilhabe, Integration und

Strafvollzug. 
Es wurde gefragt, ob es einen un-
abhängigen Polizeibeauftragten
geben soll. CDU und SPD sagen
nein. FDP, Grüne und die PDS sa-
gen ja. Es wurde nach einer indi-
viduellen Kennzeichnung für Poli-
zisten gefragt. Diese wird nur von
der CDU abgelehnt. Den Einsatz
von Brechmitteln lehnten nur die
Grünen und die FDP ab. 
Die CDU denkt, mit einer Neuauf-
lage der Freiwilligen Polizeireserve
könne das bürgerschaftliche En-
gagement gestärkt werden. 
Die SPD glaubt, das größte Hin-
dernis für eine breitere Inan-
spruchnahme des Informations-

freiheitsgesetzes sei, dass: „Die Lektüre von Akten ist … eine
mühsame und langweilige Angelegenheit.“

Im Bereich des Strafvollzugs lehnen nur die FDP und die
Grünen den Bau der JVA Großbeeren im benachbarten Bran-
denburg ab. Die anderen glauben, dass Berlin auch in Zu-
kunft mehr Haftplätze braucht. 

Auffallend oft sagte die PDS als Regierungspartei mit
über 20 Prozent Stimmen, dass sie im Koalitionsvertrag be-
schlossene Projekte nicht verwirklichen konnte und teils so-
gar Gesetzen zustimmte, die sie für falsch hielt.  

Alle Antworten der Parteien und einen Rückblick auf fünf
Jahre Rot-Rote-Koalition können in den umfangreichen
Wahlprüfsteinen der HU nachgelesen werden. 

Die HU präsentiert eine Podiumsdiskussion 

Der Höhepunkt für die HU ist die Podiumsdiskussion „Bürger-
rechte in Berlin – Was wurde getan? Was bleibt zu tun?“ am
Dienstag, dem 5. September, um 18.00 Uhr in der Humboldt
Universität (Hauptgebäude, Raum 2097). Bei dieser Veran-
staltung werden die innenpolitischen Experten der Parteien
anwesend sein: Michael Braun (CDU), Heidemarie Fischer
(SPD, angefragt), Volker Ratzmann (Bündnis 90/Die Grünen),
Alexander Ritzmann (FDP) und Steffen Zillich (Linkspartei.
PDS). 

Axel Bussmer 
HU Berlin-Brandenburg

Die Wahlprüfsteine der Humanistischen Union Berlin-Brandenburg im
Internet unter: http://berlin.humanistische-union.de/

Das Berliner Straßenbild: ein Vorgeschmackauf den 
beginnenden Wahlkampf



Verbandstag der Humanistischen Union
vom 15. - 17. September 2006 in Freiburg/Br.

Der Bundesvorstand lädt alle Mitglieder und Freunde der Hu-
manistischen Union zum Verbandstag nach Freiburg ein:
Von Freitag, dem 15. September, bis Sonntag, dem 17. Sep-
tember 2006, wollen wir uns über aktuelle Themen und
künftige Projekte der HU austauschen. Der Bundesvorstand
hat einen umfangreichen Vorschlag für das Programm erar-
beitet. Auf den folgenden Seiten dieser Ausgabe finden Sie
die nötigen Texte. Wir freuen uns, wenn möglichst viele Mit-
glieder den Weg nach Freiburg nicht scheuen und sich rege
an den Diskussionen über die Arbeit der HU beteiligen.  

Unterbringung

TeilnehmerInnen am Verbandstag können in der Bundesge-
schäftsstelle der HU eine Liste mit preiswerten Hotelangebo-
ten, Pensionen und Jugendherbergen abrufen.

Fritz-Bauer-Preis

Am Samstagabend findet ab 19.00 Uhr im Freiburger Kon-
zerthaus die feierliche Verleihung des Fritz-Bauer-Preises
2006 an Dr. Burkhard Hirsch statt. Alle Mitglieder der HU
haben hierfür eine separate Einladung erhalten. Für die Teil-
nahme an der Preisverleihung wird um eine Anmeldung bis
spätestens 8. September an die Bundesgeschäftsstelle der
Humanistischen Union gebeten:

Telefon: 030 – 204 502 56
Fax: 030 – 204 502 57
E-Mail: info@humanistische-union.de

Veranstaltungsort

Der Verbandstag findet in diesem Jahr in Freiburg statt. Als
Tagungsort wurde ein Tagungsraum im Hotel „Zum Roten
Bären" in der Freiburger Innenstadt gebucht:

„Zum Roten Bären" / Ringhotel Freiburg
Oberlinden 12
79098 Freiburg
Telefon: 0761 – 387 87 0
Telefax: 0761 – 387 87 17
E-Mail: info@roter-baeren.de
Internet: www.roter-baeren.de

Anfahrt

Das Hotel „Zum Roten Bären" liegt ca. 1 km vom
Hauptbahnhof entfernt. Vom Bahnhof aus kann man
die Straßenbahnlinie Nr. 1 in Richtung Littenweiler
nehmen, von der Bahnhofsbrücke bis zur Haltestelle
Oberlinden sind es drei Stationen. Fahrscheine können
in der Straßenbahn an den Automaten gelöst werden
(Einzelfahrschein 2,00 €). Vor dem Bahnhofsgebäude
gibt es alternativ auch einen Taxistand.  

Sven Lüders

Verband
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ab 18.00 Uhr Offenes Mitgliedertreffen im Hotel 
„Zum Roten Bären"

20.00 Uhr „Freiheit stirbt mit Sicherheit"
Prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht
Eröffnungsvortrag zur aktuellen Anti-Terror-
Gesetzgebung mit anschließender Diskussion

4%.()%*

10.00 Uhr Strategien der Mitgliederwerbung 
(Jochen Goerdeler / Sven Lüders)

11.30 Uhr Liberalisierung aktiver Sterbehilfe
(Rosemarie Will)

13.00 Uhr Mittagspause

14.30 Uhr Weißbuch der Bundeswehr
(Martin Kutscha)

16.00 Uhr Arbeitskreise der HU
AK Staat, Religionen und Weltanschauungen 
AK Soziale Grundrechte
weitere Gruppen nach Bedarf

19.00 - 22.00 Uhr Verleihung des Fritz-Bauer-Preises
im Konzerthaus Freiburg

43&&)%*

10.00 Uhr Arbeitsbericht des Bundesvorstandes
und Diskussion 
(Rosemarie Will)

11.00 Uhr Kampagne gegen Vorratsdatenspeicherung
(Martina Kant / Nils Leopold)

12.00 Uhr Verschiedenes 
u.a. Berichte aus Regionalverbänden
Planung der strategischen Arbeit der HU

Abschluss gegen 13.00 Uhr
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Agenda für Soziale Grundrechte
Neuer Arbeitskreis der Humanistischen Union konstituiert sich in Freiburg

Neu konstituieren will sich der bundesweite Arbeitskreis „So-
ziale Grundrechte" der Humanistischen Union beim Ver-
bandstag in Freiburg. Das erste Treffen des Arbeitskreises ist
für Samstag (16. September) um 16 Uhr geplant. Dort sollte
sich der AK dann selbst eine Agenda geben und seine künfti-
ge Arbeitsweise festlegen. Franz-Josef Hanke als vom Bun-
desvorstand eingesetzter Koordinator des Arbeitskreises hat
dazu einige Vorschläge zusammengestellt.

Ein drängendes Thema ist die anstehende Einschränkung
der Prozesskostenhilfe. Der Bundesrat hat dazu einen Ge-
setzesvorschlag erarbeitet. Nach der Sommerpause wird er
voraussichtlich in den Bundestag eingebracht. An diesem
Gesetzesvorschlag gibt es erhebliche Kritik: Nicht nur die
Neue Richtervereinigung hat einige der vorgeschlagenen Re-
gelungen als verfassungswidrig eingestuft; auch Bundesjus-
tizministerin Brigitte Zypries möchte das Gesetz so nicht
durchgehen lassen. Eine Kritik des Gesetzesvorstoßes könnte
und sollte eine der ersten Aktivitäten des neuen HU-Arbeits-
kreises sein. Dazu müsste dann auch eine Kampagne kom-
men, die diese Kritik in die Öffentlichkeit trägt.

Ein weiteres Thema könnte die geplante Einführung von
Studiengebühren in verschiedenen Bundesländern sein. Hier
ginge es dann eher um eine Abklärung der rechtlichen Fra-

gen auf Bundesebene, beispielsweise die Debatte über den
Artikel 13 des UN-Sozialpakts. Landesrechtliche Regelungen
sollten eher auf Landesebene debattiert werden.

Die Verschärfung der Regelungen des Sozialgesetzbuchs
II (SGB II) gegen Erwerbslose hat die Humanistische Union
bereits öffentlich kritisiert. Eine Aufgabe des neuen Arbeits-
kreises könnte die weitere Begleitung der Entwicklung von
Hartz IV sein. Dabei soll es aber nicht darum gehen, Einzel-
fälle zu sammeln oder zu dokumentieren.

Schließlich sollte der Arbeitskreis auch überlegen, wie er
der schleichenden Aushöhlung der Sozialen Grundrechte
insgesamt entgegentreten kann. Soziale Grundrechte wer-
den im Zeitalter des Neoliberalismus mehr und mehr als
„altmodisch" und „überkommen" abgetan. Ihre Notwendig-
keit wieder in der Politik und im Handeln der Gesetzgeber zu
verankern und ihre rechtliche Bedeutung aufzuwerten, wäre
sicherlich eine lohnende Zielsetzung.

 All die genannten Fragestellungen stehen beim ersten
Treffen des Arbeitskreises im Rahmen des Verbandstags in
Freiburg zur Diskussion. Der Bundesvorstand hofft auf ein
reges Interesse der Mitgliedschaft und auf die Bereitschaft
zur Mitarbeit.

Franz-Josef Hanke

Arbeitsbericht des Bundesvorstandes
zur Vorbereitung auf den Verbandstag der Humanistischen Union 2006

Seit seiner Wahl am 18. Juni 2005 in Mainz arbeiten der
Bundesvorstand und die Geschäftsstelle mit hoher Kontinui-
tät und Intensität. Für die wichtigsten Termine der Arbeit
des Bundesvorstandes bis zur nächsten Delegierten Konfe-
renz gibt es einen Zweijahresplan, der bisher ohne Ausfälle
abgearbeitet werden konnte. Bisher hatte der Bundes-
vorstand sieben Sitzungen, vier davon in Berlin, eine in Mün-

chen zusammen mit dem Regionalverband Südbayern, eine
in Essen beim Bildungswerk Nordrhein-Westfalen und eine
in Bingen bei Till-Müller Heidelberg. 

Bei seiner Arbeit ist es dem stark verjüngten Vorstand
bisher gelungen, das gesamte Spektrum der HU-Themen sys-
tematisch zu bearbeiten und zu aktualisieren. Dies gilt in
besonderer Weise für die Zusammenarbeit mit dem Forum

Mitglieder des neuen Bundesvorstandes auf einer ersten Beratung am 17. Juni 2005 in Mainz  (v.l.n.r.):
Fredrik Roggan, Jochen Goerdeler, Rosemarie Will, Gerd Eggers, Nils Leopold, Hartmuth H. Wrocklage
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Menschenrechte (s. Mitteilungen 193, S. 12-14), der Re-
daktion des Grundrechte-Reportes, dem Verein und der Re-
daktion der Vorgänge (u.a. Mitteilungen 190, S. 17 und
Mitteilungen 192, S. 22), den zwei Bildungswerken der HU,
dem Kuratorium des Hauses der Demokratie und Men-
schenrechte sowie den Ortsverbänden. Für die inhaltliche
Arbeit wurden Ressortverantwortlichkeiten der Bundes-
vorstandsmitglieder verabredet (s. Mitteilungen 190, S.16).
Innerhalb dieses Rahmens ist ein gutes Arbeitsklima im
Vorstand entstanden, in dem es sowohl gelingt, konzen-
triert inhaltlich zu arbeiten als auch Probleme offen anzu-
sprechen, ohne das es bisher zu größeren Verstimmungen
gekommen wäre. Dabei hatte der Vorstand zu verkraften,
dass Gerd Eggers sein Mandat krankheitsbedingt niederle-
gen musste. (s. Mitteilungen 193, S. 23)
Grundlage der guten Vorstandsarbeit ist die hervorragen-

de Arbeit beider Geschäftsführer gewesen. Beide haben mit
hoher Kompetenz und außerordentlichem Arbeitseinsatz
dafür gesorgt, dass sich die Projekte der HU auch realisie-
ren lassen. Sie haben dabei selbstständig Projekte konzi-
piert und durchgeführt: Sven Lüders die neue Homepage,
Martina Kant die Kampagne gegen Vorratsdatenspeiche-
rung (s. Mitteilungen 193, S. 5 und diese Ausgabe). Vor-
bildlich haben sie zudem ihr internes Verhältnis zueinander
abgegrenzt und organisiert, so dass die HU von der Exis-
tenz zweier „halber Geschäftsführer“ bisher nur Vorteile
hatte. Leider sind auch andere auf die Qualität unser Ge-
schäftsführer aufmerksam geworden. Martina Kant haben
wir für ihre Arbeit im Geheimdienstuntersuchungsaus-
schuss des  Bundestages vom 15. Juli an beurlaubt. Sven
Lüders hat für die Zeit von Martina Kants Beurlaubung ihre
halbe Stelle übernommen.
Die Zusammenarbeit zwischen Geschäftsstelle und

Vorstand verläuft harmonisch und kontinuierlich. Fredrik
Roggan und ich treffen uns wöchentlich in der so genann-
ten Mittwochsrunde für ca. zwei Stunden mit den Ge-
schäftsführern und besprechen systematisch alle Arbeiten.
Dazu laden wir oft Gäste ein. Von jeder Sitzung gibt es ein
Protokoll für die übrigen Vorstandsmitglieder, sodass für
alle die Arbeit transparent bleibt und sich jeder – wenn er
möchte – auch in die laufende Arbeit einschalten kann.
Besprechen wir inhaltliche Probleme in der Mittwochsrun-
de, werden die Ressortverantwortlichen wenn möglich ein-
geladen.
Mit dieser Arbeitsorganisation haben wir folgende Er-

gebnisse erreicht: Im vergangenen Jahr fanden zwei er-
folgreiche Arbeitstagungen statt, zum Luftsicherheitsge-
setz (s. Mitteilungen 192, S. 1 ff.) und zum Verhältnis zwi-
schen Sicherheitsinstitutionen und zivilgesellschaftlichen
Gruppen (s. Mitteilungen 191, S. 16-17). Dabei gelang es
Fredrik Roggan in besonderer Weise, die inhaltliche Arbeit
der HU zu Fragen der inneren Sicherheit am Beispiel der
verfassungsrechtlichen Auseinandersetzung zum Luftsi-
cherheitsgesetz zu qualifizieren. Daneben wurden von uns
eine ganze Reihe zum Teil recht ausführliche Stellungnah-

Verband
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Sitzungen des Bundesvorstandes

13./14.08.2005 Berlin

29./30.10.2005 Berlin

10./11.12.2005 München, RV Südbayern und Bildungswerk Bayern

11./12.02.2006 Essen, Bildungswerk NRW

01./02.04.2006 Berlin (Bürgerrechtsgipfel)

20./21.05.2006 Bingen (Till Müller-Heidelberg)

12./13.08.2006 Berlin

Stellungnahmen der Humanistischen Union 

30.07.2006 Stellungnahme zur Novelle des Informationsfreiheits-
gesetzes in Schleswig-Holstein (Christoph Bruch)

16.06.2006 „Vorratsdatenspeicherung“ verstößt gegen Grundrech-
te und untergräbt eine freie Gesellschaft. Positions-
und Forderungspapier der Humanistischen Union für
das Forum Menschenrechte (Martina Kant)

15.06.2006 Stellungnahme zum “Gesetz zum Vertrag des Landes
Berlin mit der Evangelischen Kirche Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz” (Berliner Staatskirchen-
vertrag) (Rosemarie Will)

15.05.2006 Stellungnahme zur geplanten Änderung des Berliner
IFG (Drittes Gesetz zur Rechtsvereinfachung und Ent-
bürokratisierung) (Christoph Bruch)

17.03.2006 Stellungnahme zu den Gesetzentwürfen über die Frei-
heit des Zugangs zu Informationen für das Land Bre-
men (Bremer Informationsfreiheitsgesetz) (Christoph
Bruch)

16.03.2006 Ethik-Fach durch Staatskirchenvertrag gefährdet. Of-
fener Brief an die Mitglieder des Ausschusses für Ju-
gend, Familie, Schule und Sport des Berliner Abgeord-
netenhauses (Rosemarie Will) 

15.02.2006 Stellungnahme zur Anhörung im Verfahren über den
Einsatz des IMSI-Catchers für das BVerfG (Rosemarie
Will)

31.12.2005 Einreichung einer Verfassungsbeschwerde gegen die
Neufassung des Zollfahndungsdienstgesetzes (Fredrik
Roggan)

13.12.2005 Forderung nach einem Jugendstrafvollzugsgesetz und
Beibehaltung der Bundeskompetenzen für die Gesetz-
gebung zum Strafvollzug. Offener Brief an die Bundes-
kanzlerin, die Justizministerin und die Fraktionsvor-
stände sowie die rechtspolitischen SprecherInnen der
Fraktionen im Bundestag (Jochen Goerdeler)

12.12.2005 Stellungnahme zum Entwurf der Richtlinie des Euro-
päischen Parlaments und des Rates über die Vorrats-
datenspeicherung von Daten (Nils Leopold)

10.12.2005 Erster Entwurf einer Novellierung des § 216 Strafge-
setzbuch (Legalisierung aktiver Sterbehilfe) (Jochen
Goerdeler/Rosemarie Will)

1.12.2005 Stellungnahme zum Entwurf eines Ersten Gesetzes zur
Änderung des Zollfahndungsdienstgesetzes (BT-Druck-
sache 16/88) (Fredrik Roggan)

19.10.2005 Beitritt zum „European Civil Liberties Network“ (ECLN)

30.08.2005 Stellungnahme für die Anhörung des Ausschusses für
Inneres und Sport im Nds. Landtag am 30. August
2005 zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Niedersächsischen Datenschutzgesetzes (Nils Leopold)

14.07.2005 Folterverbot muss ausnahmslos und absolut gelten.
Offener Brief an die Parteivorstände von PDS und
WASG (Rosemarie Will)
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men erarbeitet und abgegeben, zu aktuellen Ereignissen
haben wir insgesamt 27 Pressemitteilungen verfasst (s.
Übersicht). Für ein längerfristiges Projekt gegen die ge-
plante EU-weite Vorratsdatenspeicherung haben wir von
der Sebastian-Cobler-Stiftung Fördergelder eingeworben,
um zu diesem Thema eine Verfassungsbeschwerde und
eine längerfristige gesellschaftliche Kampagne vorbereiten
zu können.

Die unter dem neuen Vorstand bisher erschienenen vier
Ausgaben der Mitteilungen sind inhaltlich und technisch
stark verbessert worden. Neben der Zunahme inhaltlicher
Stellungnahmen in den Mitteilungen bemühen wir uns, ei-
nen flächendeckenden Überblick über die Aktivitäten der
HU zu geben, damit auch die Arbeit der Orts- und Regio-
nalverbände der HU besser sichtbar wird.

Im Zeitalter der neuen Medien haben wir es endlich
durch das Engagement von Sven Lüders geschafft, unsere
Homepage auf einem hohen technischen und inhaltlichen
Niveau neu zu gestalten. Wir haben dafür insgesamt 5.100
Euro ausgegeben. Die neue Homepage ist seit wenigen Ta-
gen für alle zugänglich und wir werden ab sofort daran ge-
hen müssen, sie in unserer Arbeit effektiver zu nutzen.

In den letzten beiden Jahren konnten wir auch die Fi-
nanzlage unseres Vereins stabilisieren. Die Jahre 2004 und
2005 haben wir erstmals seit langem ohne Rückgriff auf
die Vermögensrücklagen abgeschlossen. Für das laufende
Jahr haben wir am 2. April einen Haushaltsplan verab-
schiedet, der globale Mehreinnahmen in Höhe von 4.700
Euro vorsieht. Dieser Fehlbedarf kommt im Wesentlichen
durch den in diesem Jahr zu finanzierenden Homepage-
Wechsel zustande.

Für die Zukunft planen wir als nächstes eine gemeinsa-
me Tagung zur Sterbehilfe mit der Heinrich-Böll-Stiftung.
Außerdem haben die Vorbereitungen für die Dritten Berli-
ner Gespräche begonnen. Diese sollen am 17. April 2007
stattfinden, als Mitorganisator (und Geldgeber) konnte die
Landeszentrale für politische Bildung Brandenburg gewon-
nen werden (s. Bericht auf Seite 22). Neben unserer lang-
fristigen Kampagne gegen die Vorratsdatenspeicherung be-
reiten wir Stellungnahmen zur Verlängerung der Antiter-
rorgesetze (s. Seiten 6–8), der Schaffung einer gemeinsa-
men Anti-Terror-Datei, der Nutzung der Daten von Toll-
Collect zur Strafverfolgung und zur Änderung der Wehr-
verfassung auf der Grundlage des neuen Weißbuches der
Bundeswehr (s. Leitartikel) vor. Damit wollen wir Kernthe-
men der HU inhaltlich zeitgemäß konkretisieren und versu-
chen zugleich, unseren bürgerrechtlichen Einfluss in diesen
Entwicklungen geltend zu machen. 

Sollte es uns gelingen, unsere Arbeit auf diesem Niveau
bis zur Delegiertenkonferenz im nächsten Jahr fortzufüh-
ren, werden wir als Bundesvorstand – davon bin ich über-
zeugt – eine gute Bilanz ziehen können.

Rosemarie Will

ist Professorin für Öffentliches Recht an der Humboldt-Universität 

zu Berlin und Bundesvorsitzende der Humanistischen Union

Pressemitteilungen der Humanistischen Union

04.08.2006 Humanistische Union weist geplanten Zugriff auf die
Mautdaten zurück

13.07.2006 Brechmitteleinsatz ist Folter - Hamburg will EGMR-
Urteil ignorieren

09.07.2006 Neues Anti-Terror-Gesetz schafft unkontrollierbare
Befugnisse für Geheimdienste

26.06.2006 Berliner Staatskirchenvertrag verstößt gegen das Ge-
bot staatlicher Neutralität in religiös-weltanschauli-
chen Fragen

20.06.2006 „Vorratsdatenspeicherung" verstößt gegen Grundrech-
te und untergräbt eine freie Gesellschaft. 

01.06.2006 Änderungsgesetz zu Hartz IV stellt Erwerbslose unter
Pauschalverdacht

30.05.2006 Wichtiger Erfolg für den Grundrechtsschutz der EU-
Bürger. Humanistische Union begrüßt EuGH-Entschei-
dung zur Übermittlung von Flugpassagierdaten

22.05.2006 Grundrechte-Report 2006 erschienen – Präsentation
in Karlsruhe mit Prof. Jutta Limbach

20.04.2006 Ausgrenzung statt Gemeinschaftsgeist. HU zum
„Bündnis für Erziehung" der Familienministerin. 

09.03.2006 Berliner Staatskirchenvertrag gefährdet Ethik-Unter-
richt

07.03.2006 Großer Lauschangriff erneut verfassungswidrig. Beirat
der Humanistischen Union reicht Verfassungsbe-
schwerde ein

10.02.2006 Fachtagung „Die Abschussbefugnis im Luftsicherheits-
gesetz"

12.01.2006 Anfragen unerwünscht: Bundesregierung setzt Infor-
mationsfreiheit nur widerwillig um

31.12.2005 Humanistische Union erhebt Verfassungsbeschwerde
gegen Zollfahndungsdienstgesetz

15.12.2005 Große Koalition verlängert verfassungswidrige Abhör-
befugnis des Zolls. Humanistische Union kündigt Ver-
fassungsbeschwerde an

13.12.2005 Vorratsdatenspeicherung klar verfassungswidrig!

24.11.2005 Verfassungswidrige Abhörbefugnis des Zolls soll wei-
tere zwei Jahre gelten

14.11.2005 Abermaliger BND-Skandal demonstriert Demokratie-
feindlichkeit der Geheimdienste. Humanistische Union
verurteilt Bespitzelung von Journalisten

10.11.2005 Humanistische Union fordert angesichts der Krise der
Staatsfinanzen den finanziellen Solidaritätsbeitrag der
Kirchen

31.10.2005 Humanistische Union fordert Aufhebung des absoluten
Verbots der Sterbehilfe

28.10.2005 Verleihung der BigBrotherAwards 2005 in Bielefeld

04.10.2005 Biometrischer Reisepass: Erkennungsdienstliche Be-
handlung auf den Meldeämtern

29.08.2005 Humanistische Union fordert völlige Unabhängigkeit
der niedersächsischen Datenschutzkontrolle

25.08.2005 Humanistische Union verurteilt das polizeiliche Vorge-
hen gegen Besucher der Berliner Diskothek „Jeton"

27.07.2005 Präventive Abhörbefugnis im Niedersächsischen Poli-
zeigesetz nichtig

08.07.2005 Bundesrat gibt grünes Licht zum Informationsfrei-
heitsgesetz. Aktionsbündnis begrüßt neues Recht auf
Akteneinsicht

30.06.2005 Große Koalition beschließt Ausweitung der DNA-
Analysen



 Projekt: Mitgliederwerbung
Diskussionspapier für den Verbandstag der Humanistischen Union 2006

1. Ausgangsfrage: 
Die Zukunft der Humanistischen Union

Damit die Bürgerrechtsarbeit der Humanistische Union eine
Zukunft hat, muss sie nach unserer Ansicht zwei zentrale or-
ganisatorische Probleme meistern:
1. Die Humanistische Union muss ihre finanzielle Basis sicher-
stellen, um ihre vorhandene Infrastruktur mittelfristig zu si-
chern bzw. auszubauen. 

In den vergangenen beiden Jahren ist es gelungen, den
rapiden Verzehr des Vereinsvermögens zu stoppen. Der Aus-
gleich zwischen den Einnahmen (hauptsächlich Mitglieds-
beiträge und Spenden) sowie Ausgaben (Geschäftsstelle,
Veranstaltungen, Publikationen) wurde vor allem durch eine
Verringerung der Personalausgaben für die Geschäftsstelle
erreicht. Damit nimmt aber auch der Umfang der Dienstleis-
tungen ab, die von der Geschäftsstelle geleistet werden kön-
nen. Derzeit sieht es so
aus, dass die Bundesge-
schäftsstelle vorwiegend
organisatorische und
administrative Aufgaben
sowie die Projektsteue-
rung wahrnimmt, eine
konzeptionell-inhaltli-
che Arbeit nicht statt-
findet.
2. Für die politische
Handlungsfähigkeit ha-
ben die Aktivierung der
vorhandenen Mitglieder
sowie die Gewinnung
neuer Mitglieder eine
zentrale Bedeutung. 
Die Humanistische Union hat – wie fast alle anderen Bürger-
rechtsbewegungen auch – eine negative Mitgliederbilanz: in
den vergangenen Jahren haben wir regelmäßig mehr Mit-
glieder verloren als neue hinzugewonnen. (s. Grafik 1)

Die Mitgliedschaft der HU ist – verglichen mit der deut-
schen Bevölkerung – überaltert (s. Grafik 2): der Anteil der
unter 60-Jährigen Mitglieder ist weniger als halb so groß
wie der Anteil dieser Altersgruppe an der Bevölkerung. Im
Bereich über 60 Jahren dreht sich dies genau um. Konkret
bedeutet das: Nur jedes 8. Mitglied ist unter 40 Jahre und
jünger, während jedes zweite Mitglied über 60 Jahre alt ist. 

Für die HU ist dies aus mehreren Gründen eine verhäng-
nisvolle Entwicklung: 
 • Die HU ist eine Mitglieder-Vereinigung. Der Einsatz der

hauptamtlichen Geschäftsführer und das forcierte ehren-
amtliche Engagement des Vorstandes sind wichtig und
machen momentan einen Großteil der Außenwirkung der
HU aus. Um die inhaltliche Bandbreite der HU-Themen

weiterhin aktiv bearbeiten und vertreten zu können,
braucht die HU jedoch stärker das Engagement aus ihrer
Mitgliedschaft. Es ist für die Anliegen der HU unerläss-
lich, es ist für den Aufbau neuer „Führungskräfte“ uner-
lässlich, es ist für die verbandliche Diskussion um Inhalte
und Positionen unerlässlich. 

• Die HU droht ihre Anbindung an die gesellschaftlichen
Diskussionen der Gegenwart zu verlieren, wenn die Mit-
gliedschaft sich nicht mehr aus den aktiven gesell-
schaftsgestaltenden Generationen der Zeit rekrutiert.

Die finanzielle Basis der HU lässt sich nach unserer Einschät-
zung mittelfristig nur durch das Einwerben von Fördergel-
dern absichern. Dafür bräuchte es ein Fundraising- und Fi-
nanzkonzept, was aber nicht Thema dieses Textes ist. Hier
geht es um das zweite Problem, die Mitgliederwerbung. Un-
sere Aufgabe sehen wir wie folgt: Damit sich die Mitglied-
schaft verjüngt, die Mitgliederzahl wächst, mehr Menschen

aktiviert und in die Ar-
beit der HU eingebun-
den werden sowie eine
für das Tätigkeitsspek-
trum ausreichende Infra-
struktur erhalten bleibt,
muss die HU eine Strate-
gie für aktive Mitglieder-
werbung entwickeln. 

2. Aktivierung ist
genauso wichtig wie
Mitgliederwerbung

Bevor wir an die Einwer-
bung neuer Mitglieder

gehen, ist es ratsam, sich auch über die Einbindung der zahl-
reichen vorhandenen Mitglieder Gedanken zu machen. Das
bereits angesprochene Problem, dass die Projektarbeit mit
Außenwirkung maßgeblich an Vorstand und Geschäftsstelle
klebt, verweist auf unsere Defizite in der Einbindung größe-
rer Mitgliederkreise in die aktuelle Arbeit des Verbandes. Die-
ses Problem ist nicht neu. Bereits die 1996 durchgeführte
Befragung der HU-Mitglieder widmete sich ausführlich den
Erwartungen der Mitglieder an die HU und der Frage, wie
eine stärkere Reaktivierung gelingen könne:

„Ein beträchtlicher Teil unserer Probleme wären gelöst,
wenn es uns gelänge, das vorhandene Reservoir von Mitar-
beitswilligen auszuschöpfen. Wir können uns die Suche nach
neuen Mitgliedern sparen, wenn es uns nicht gelingt, die be-
reits vorhandenen in die Arbeit einzubinden. (Wobei ich kei-
neswegs finde, alle müßten mitarbeiten. Es ist ebenso legitim
wie hilfreich, wenn jemand sagt: Zeit dafür kann/will ich
nicht opfern, aber die Sache ist mir Geld wert.)"
Ursula Neumann in den Mitteilungen Nr. 154 (Juni 1996), S. 59

Verband
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Grafik 1: Die HU verliert jedes Jahr um die 30 Mitglieder



Mitteilungen Nr. 194 [September 2006] Seite 17

Verband

Viele Mitglieder hatten damals angegeben, sie seien zu we-
nig über die Arbeit des Verbandes informiert, klagten über
mangelnde Kontaktmöglichkeiten zu anderen Mitgliedern,
wären „unfreiwilliger HU-Eremit". 55 Prozent der Mitglieder
gaben an, sie würden sich gern stärker in der HU engagieren.
Doch wie kann das geschehen? Die Orts- und Regionalver-
bände als integrative Basis wurden bereits damals in Frage
gestellt. Obwohl die Situation für die Arbeit der Ortsgruppen
angesichts der Mitgliedereinbußen in den letzten Jahren si-
cherlich nicht einfacher geworden ist, sind sie weiterhin als
Kristallisationspunkte für wohnortnahes Engagement und
als Gelegenheit zum unmittelbaren persönlichen Austausch
unerlässlich.

Wenn die HU ihre Ortsgruppen pflegen und unterstützen
will, muss sie zunächst eine Vorstellung davon entwickeln,
wozu und wie die Ortsgruppen handeln können. Zu welchen
Themen und in welchen Handlungsformen können Ortsgrup-
pen tätig werden? Die Antworten auf diese Fragen sind
wichtig, um interessierten Mitgliedern eine Vorstellung zu
geben, wie sie sich en-
gagieren können. Sie
sind zudem nötig, um
entscheiden zu können,
wie die Arbeit der Orts-
gruppen unterstützt
werden kann (beispiels-
weise welches Material
erarbeitet und bereitge-
stellt werden soll).

Die Diskussion soll
mit diesem Papier zu-
nächst angestoßen wer-
den. Nach unserem ge-
genwärtigen Eindruck
wirken die Ortsgruppen
vor allem durch Diskus-
sionsveranstaltungen
nach außen. Darin könnten sie unterstützt werden, in dem
der Bundesverband, aber auch aktive Landes-/ Regional-
und Ortsgruppen, Veranstaltungsvorschläge einschließlich
verfügbarer Referenten anbieten. Wir sehen die Ortsgruppen
weniger als Einheiten für die Austragung von (bundeswei-
ten) Kampagnen (Unterschriftensammlungen, Demonstratio-
nen, Schornsteinbesetzungen á la Greenpeace o.ä.). Um die-
se aufzubauen und zu organisieren fehlen dem Verband
schlicht die Kapazitäten, ganz abgesehen von der Frage, ob
dies ein Handlungsform ist, die zur gegenwärtigen Verb-
andskultur der HU passt.

Neben den Ortsgruppen werden nach unserer Einschät-
zung vermehrt überörtliche und thematisch ausgerichtete
Arbeitskreise für eine aktive Verbandsarbeit bedeutsam. In-
ternet und E-Mailverkehr erlauben heutzutage eine intensi-
ve, örtlich nicht gebundene Kommunikation. Unser Vor-
schlag ist daher, dass der Bundesverband gezielt versuchen
soll, thematische Arbeitskreise ins Leben zu rufen. Hierzu er-

scheint es in einem ersten Schritt hilfreich, in einer Mitglie-
derbefragung (über die Mitteilungen) die Interessenschwer-
punkte der Mitglieder zu erfragen. Diese Informationen
könnten Ausgangspunkt einer ersten Einladung zur Etablie-
rung von thematischen Arbeitskreisen sein. Für die Arbeit
dieser Gruppen sollten auch finanzielle Mittel bereit gestellt
werden, um gelegentliche Treffen und besondere Veranstal-
tungen zu ermöglichen.

3. Ressourcen

Mitgliederwerbung für die HU muss vor allem inhaltlich
überzeugen. Das setzt aber voraus, dass die Inhalte überzeu-
gend und verständlich an Mann und Frau gebracht werden.
Obgleich wir der Mitgliederwerbung große Priorität einräu-
men, sind die Ressourcen der HU begrenzt – denn auch die
inhaltliche Arbeit der HU muss weitergehen – sie ist der
wichtigste Teil jeder Mitgliederwerbung. Es geht also nicht
darum, die inhaltliche Arbeit zugunsten von Werbefeldzügen
auszusetzen, sondern es geht darum, die inhaltliche Arbeit

zielgruppengerecht zu
verpacken und zu trans-
portieren. Dennoch wird
die Umsetzung der hier
skizzierten Vorschläge
für die Mitgliederwer-
bung und –betreuung zu-
sätzliche Zeit in An-
spruch nehmen. Es ste-
hen derzeit aber keine
zusätzlichen Ressourcen
zur Verfügung. Die Situa-
tion in der Geschäftsstel-
le ist bereits gegenwär-
tig so, dass sie unter ei-
ner erheblichen Überlas-
tung leidet. Dies legt es
nahe, ein System des

Zeitmanagements einzuführen, nach dem für die verschiede-
nen Tätigkeiten, die in der Geschäftsstelle anfallen, mehr
oder weniger feste Zeitfenster definiert werden. So kann
auch der für die jeweiligen Aufgaben zur Verfügung stehen-
de Zeitrahmen bestimmt werden. Damit in der Situation der
permanenten Überlastung die Mitgliederwerbung und
–betreuung nicht wieder hintenrunter fällt, weil „keine Zeit
da ist“, schlagen wir vor, dass ein Mindestumfang von 10%
der Arbeitszeit der Geschäftsstelle fest für Mitgliederwer-
bung und –betreuung reserviert wird. 

4. Zielgruppen

Die Werbung neuer Mitglieder muss nach unserer Überzeu-
gung – nicht zuletzt aufgrund der großen Bandbreite an
HU-Themen – vor allem zielgruppengerichtet erfolgen. Der
Vorstand hat sich deshalb mit möglichen Zielgruppen einer
Mitglieder-Werbekampagne befasst. Für jede Zielgruppe
stellen sich zwei Fragen:

Grafik 2: Altersstruktur der HU-Mitglieder im Vergleich zur Alterstruktur der 
deutschen Bevölkerung (jeweils prozentualer Anteil der Altersstufen)



• Wo und wie können wir diesen Personenkreis am besten
erreichen?

• Welche konkreten Angebote haben wir speziell für diesen
Personenkreis, sich in der HU zu engagieren?

Zielgruppe Schüler
Schüler, insbesondere der Oberstufe, sind aus mehreren
Gründen eine sehr attraktive Zielgruppe für die Bürger-
rechtsarbeit:
• weil sie häufig eine erste Phase der Politisierung/politi-

schen Orientierung durchlaufen und viele beginnen, sich
politisch zu engagieren

• weil sie über Schulen, SchülerInnenvertretungen und Ju-
gendringe, aber auch über Schülerzeitschriften gut er-
reichbar sind

• weil sie sich früh an die Humanistische Union binden. 
Um SchülerInnen mit unserer Arbeit vertraut zu machen,
wäre ein regelmäßiges (monatlich, wenigstens alle 3 Mona-
te) Angebot kurzer (1-2 Seiten) und auf die Zielgruppe zuge-
schriebener Artikel über unsere Themen zur Information und
zum Abdruck sinnvoll. Dies setzt den Aufbau und die Pflege
entsprechender Kontakte (Verteiler für Jugendmedien) vo-
raus. Der Aufbau solcher Kontakte könnte dadurch erleich-
tert werden, dass die HU mit anderen Verbänden oder Insti-
tutionen kooperiert, die in diesem Feld bereits aktiv sind (po-
tenzielle Kooperationspartner sind etwa jugendpresse e.V.
und die Landeszentralen für politische Bildung).

Damit die HU junge Menschen erreichen kann, müssten
unsere traditionell eher textlastig und juristisch ausfallen-
den Publikationen angepasst und allgemein-verständlicher
formuliert werden (das betrifft aber nicht nur diese Ziel-
gruppe, sondern allgemein die Außendarstellung der HU).
Förderlich wäre es zudem, wenn in den Materialien an die
Lebenswelt der jeweiligen Zielgruppe angeknüpft werden
würde. 

Zielgruppe Studenten
Eine weitere interessante Zielgruppe sind StudentInnen ins-
besondere der Sozial- und Rechtswissenschaften. Unter ih-
nen finden sich viele politisch Aktive und entsprechende
Gruppen, Verbände und Medien (bei den Juristen bspw. akj/
bakj-Gruppen, „Forum Recht"). Studierendenzeitungen und
Studierendenvertretungen könnten wir regelmäßige Positi-
onspapiere / Inhalte anbieten, ähnlich wie bei der Zielgruppe
Schüler. Der Ressourceneinsatz besteht auch hier in der Erar-
beitung der Inhalte sowie dem Aufbau und der Pflege der
entsprechenden Verteiler.

Außerdem sollte verstärkt die Kooperation mit studenti-
schen Gruppen und Verbänden gesucht werden. Die zahlrei-
chen persönlichen Verbindungen zum bakj, zu „Forum
Recht" und zu verschiedenen akj-Gruppen wollen wir stärker
nutzen, um gemeinsame Veranstaltungen durchzuführen
oder anzuregen, dass Vertreter der HU zu universitären Ver-
anstaltungen als Referierende eingeladen werden.

Zielgruppe Berufseinsteiger
Bereits in der Vergangenheit hat die HU einen Teil ihrer akti-
ven Mitglieder dadurch gewonnen, das wir Mitglieder aus
bestimmten Jugendorganisationen (akj/bakj) beerbten, wenn
ihr dortiges Engagement aus Altersgründen bzw. wegen ei-
nes Wechsels in das Berufsleben endete. Diese Bemühungen
wollen wir systematisch vertiefen. Eine für die HU sehr inte-
ressante Zielgruppe sind beispielsweise Doktoranden, die
ihre Promotion zu einem bürgerrechtlichen Thema geschrie-
ben haben. Bei ihnen handelt es sich i.d.R. um hochqualifi-
zierte Menschen, die sich sehr ausgiebig mit einem bestimm-
ten Problem beschäftigt haben. In einem ersten Schritt wol-
len wir durch Literaturrecherchen versuchen, gezielt solche
Doktoranden zu finden. Diese könnten dann gezielt auf unse-
re Arbeit angesprochen werden, ggf. ergeben sich daraus
Veranstaltungen, in denen sie über ihre Ergebnisse berichten
können.  

Zielgruppe berufstätige Juristen, 

insbesondere Rechtsanwälte 

Eine Berufsgruppe, zu der die HU eine besondere Affinität
haben dürfte, sind berufstätige Juristen, insbesondere
Rechtsanwälte. Vor allem wenn sie als StrafverteidigerInnen
oder im Ausländerrecht tätig sind, leben sie in ihrer Berufs-
rolle von den Bürgenrechten: Bürgerrechte sind ihre Arbeits-
instrumente, Menschen, die unter Beschneidungen ihrer Bür-
gerrechte leiden, sind ihre Klienten. Und schließlich ist die
Bürgerrechtsmaterie auch immer eine sehr juristische. Um-
gekehrt vertritt die HU viele Kernthemen, die im Bereich
Strafverteidigung und Ausländerrecht wichtig sind. Die Aus-
gestaltung der Verfahrensrechte, des Strafvollzugs, der Straf-
tatbestände und des Datenschutzes betrifft und berührt die-
se Berufsgruppe unmittelbar. 

Deshalb wäre eine systematische Belieferung der Berufs-
verbände und Medien dieser Zielgruppe mit Informationen
über die aktuelle Arbeit der HU wünschenswert. Denkbar
wäre auch, in Fachzeitungen (NJW, DuD, StV, NStZ, KJ, KritV
usw.) zu publizieren bzw. bei Publikationen von HU-Mitglie-
dern deren Autorenangabe mit einem entsprechenden Hin-
weis zu versehen.

Darüber hinaus halten wir eine gezielte Anwerbung von
VertreterInnen des akademischen Mittelbaus und der Leh-
renden für nötig. Diese bringen neben ihrer hohen fachli-
chen Qualifikation oft auch multiplikatorische Kompetenzen
mit, weil sie in anderen Organisation und Netzwerken einge-
bunden sind. Nach dem Vorbild der amerikanischen Wahl-
spenden-Dinners wären hier Veranstaltung (in etwas geho-
benem Ambiente) denkbar, bei denen inhaltlich nahestehen-
de Kollegen gezielt einzuladen sind. An diesen Veranstaltun-
gen könnten sich Vorstands- und Beiratsmitglieder beteili-
gen, die einerseits ein inhaltliches Thema, andererseits aber
auch dezidiert die Bedeutung der HU in diesem Themenbe-
reich herausstellen. Damit ließe sich diese Zielgruppe an-
sprechen, um unsere Anliegen durch Spenden und/oder akti-
ve Beteiligung zu unterstützen.

Verband
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Zielgruppe: Journalisten, Mediengestalter
Journalisten und MedienvertreterInnen sind für jede NGO
ein sehr wertvolle Zielgruppe, da über sie direkte Kontakte
zu Medienorganen aufgebaut und damit die Inhalte und Zie-
le an die Öffentlichkeit transportiert werden können. Hinzu
kommt, dass das Engagement der HU für Meinungs- und
Pressefreiheit, für freien Informationszugang und für Daten-
schutz auch im Interesse von Journalisten ist. Aufgabe der
HU wäre es, diesen Bezug bürgerrechtlichen Engagements
zur journalistischen Praxis deutlicher zu machen. Dies soll in
einem ersten Schritt dadurch geschehen, dass wir mit einem
speziell auf Journalisten zugeschnittenen Flyer über unsere
Themen berichten, die für diese Zielgruppe relevant sind. Um
den Kontakt zu (politisch aktiven) Journalisten aufzubauen,
ist die Teilnahme der HU mit einem Informationsstand am
Journalistentag der Deutschen Journalisten Union (DJU) im
November dieses Jahres geplant.

Zielgruppe: Berufsaussteiger / Pensionäre
Im Vergleich mit den anderen Zielgruppen haben Ruheständ-
lerInnen mehr Zeit für ehrenamtliches Engagement und ver-
fügen zudem über reichhaltige politische Erfahrungen. Be-
sonders für diese Zielgruppe wäre es daher entscheidend, ih-
nen konkrete Ansatzpunkte für ein Engagement in der HU zu
bieten. So ist denkbar, dass der Vorstand in Zusammenarbeit
mit der Geschäftsstelle einzelne Projekte entwirft, für die
dann gezielt Aktive gesucht werden, die ein solches Projekt
umsetzen wollen.

4. Methoden

Kooperation mit den Bildungswerken
Neben der HU gibt es zwei Bildungswerke mit unserem Na-
men, die ein originäres Interesse am Fortbestand und der
Entfaltung der HU haben müssten. Innerhalb des Vorstands
gab es daher mehrfach die Idee, die Bildungswerke für die
Umfeldwerbung und die Mitgliedergewinnung zu nutzen. Je-
doch ist das Bildungswerk Bayern derzeit handlungsunfähig
und seine Zukunft ungewiss. Das Bildungswerk in NRW da-
gegen hat sich als Träger für Erwachsenenbildung etabliert
und verfügt heute über einen thematischen Schwerpunkt,
der uns bei der Mitgliedergewinnung kaum hilft. Dennoch
wollen wir mit dem Bildungswerk NRW versuchen, in Zu-
kunft regelmäßiger Veranstaltungen zu unserem Kernbereich
Bürgerrechte zu machen (ein bis drei im Jahr?). Hierbei kön-
nen wir vor allem die pädagogisch-didaktische Kompetenz
der MitarbeiterInnen gut gebrauchen, um auch jüngere Bür-
ger anzusprechen.

Eine weitere Überlegung ist, die im Essener Bildungswerk
vorhandenen Kompetenzen verstärkt zur Eigenqualifizierung
der HU-Aktiven zu nutzen. Dies betrifft einerseits die Frage,
wie die HU für größere Projekte vermehrt Fördergelder ein-
werben kann. Das Bildungswerk kann hier auf umfangrei-
chere Erfahrungen zurückgreifen. Außerdem sind durch die
Fusion mit dem Hannah-Ahrendt-Bildungswerk neue Mög-

lichkeiten im Aufbau von Medienkompetenzen hinzugekom-
men. Ein Medientraining für HU-Aktive wäre genauso hilf-
reich wie ein Kursus in der medialen Aufbereitung von HU-
Aktionen. 

Unterstützung für die Arbeit der 

Landes- und Ortsgruppen

Erfreulicherweise haben sich in den vergangenen Monaten
einige HU-Initiativen auf lokaler Ebene wieder gegründet:
neben den aktiven Gruppen in Berlin, München, Marburg
und Frankfurt finden jetzt auch wieder regelmäßige Treffen
in Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, und Hannover
statt. Unser Ziel ist es, diese lokalen Gruppen so weit als
möglich zu unterstützen:
• Wir möchten verstärkt Informationsmaterial und Flyer zu

den bundesweit aktuellen Themen anbieten, die Regio-
nalgruppen in ihrer Arbeit vor Ort verwenden können. Zu
einem neuen HU-Projekt, der Kampagne gegen Vorrats-
datenspeicherung, liegen in der Bundesgeschäftsstelle
ein kurzer Informationsflyer und eine ausführliche Stel-
lungnahme (in gebundener Form) vor. Mittelfristig soll es
eine ganze Reihe ansprechend gestalteter Kurztexte zu
den verschiedenen Themenbereichen der HU geben
(etwa: Sterbehilfe, IFG), die in der Bundesgeschäftsstelle
abgerufen werden können.

• Durch die Umstellung der Internetplattform sind wir jetzt
in der Lage, regionalen Gruppen bei Bedarf schnell und
unkompliziert eigene Seiten im Netz einzurichten. Diese
können von den Aktiven vor Ort selbst gestaltet werden
und bieten neuen Gruppen eine einfache Plattform zur
Selbstdarstellung.

• Veranstaltungsvorschläge: der Bundesverband entwickelt
bspw. für abendliche Diskussionsveranstaltungen einige
Themenvorschläge inkl. dem Angebot der dazugehörigen
Referenten (die in erster Linie aus dem BuVo kommen
würden, aber natürlich auch gut aus anderen Teilen der
HU). Auf die Referenten würde natürlich die damit ver-
bundene Reisetätigkeit zukommen. 

Persönliche Mitgliederwerbung
Schließlich: Erfolgreiche Werbung geht über den persönli-
chen Kontakt. Einer der ersten Schritte wird daher ein (sich
regelmäßig wiederholender) Aufruf an alle Mitglieder sein,
in ihrem persönlichen Umfeld potenziell interessierte Men-
schen anzusprechen und zu versuchen, sie für eine Mitarbeit
in der HU zu gewinnen.

Jochen Goerdeler / Sven Lüders

/23%)435)’657’8$%749
Ursula Neumann (1996): Die Mitgliederbefragung hat Konsequenzen. -
Hoffentlich! Anregungen zu angeregtem Nachdenken über die Huma-
nistische Union. In: Verbandstag 1996 der Humanistischen Union e.V. 
Ursula Neumann (1996): Wir über uns – Die Auswertung der Mitglieder-
befragung. Mitteilungen der Humanistischen Union Nr. 154 (Juni 1996),
S.56-59



Endlich geschafft: die neue Homepage der HU 

Nachdem die Freischaltung der neuen Homepage mehrfach
verschoben werden musste, ist es jetzt endlich geschafft.
Seit dem 21. August ist die neu gestaltete Webseite der HU
freigeschaltet. Unter www.humanistische-union.de können
die Seiten erkundet werden, Anmerkungen und Kritiken sind
ausdrücklich erwünscht.

Die Verzögerungen kamen vor allem dadurch zustande,
dass die von der Geschäftsstelle zu erbringenden Vorarbei-
ten erheblich aufwändiger als gedacht waren (was v.a. das
Design, aber auch die Bereitstellung der Inhalte betraf) und
sich im Laufe des Projekts die Ansprüche erhöhten, welche
Inhalte wie auf den Seiten präsentiert werden sollen. Bei al-
len Schwierigkeiten, die während des Projekts auftraten, war
die Zusammenarbeit mit der Firma Minuskel sehr kooperativ.
Ihren MitarbeiterInnen aber auch den zahlreichen HelferIn-
nen in der Bundesgeschäftsstelle, die bei der Einarbeitung
der Inhalte geholfen haben, möchte ich an dieser Stelle noch
einmal recht herzlich danken. Und schließlich sei noch ver-
merkt, dass das für die Umstellungsarbeiten geplante Bud-
get für den Dienstleister
in Höhe von 5.100 Euro
eingehalten wurde.

Was ist neu? 

Als erstes fällt natürlich
das neue Design der Sei-
ten auf, das an unser
Werbematerial ange-
passt wurde. Aber auch
hinter den Kulissen hat
sich eine Menge getan:
Wir verfügen in der neu-
en Homepage über einen
wesentlich umfangrei-
cheren Online-Bestand
an Texten. Zum Ver-
gleich: Im alten System
gab es ca. 300 Textbeiträge, auf den neuen Seiten haben wir
inzwischen über 800 Artikel. Dadurch werden unsere Seiten
inhaltlich aufgewertet. Dies kommt einerseits durch eine
bessere Einbindung von Regionalseiten in unsere Homepage
zustande. Künftig ist ein einfacher Austausch von Texten
zwischen Bund und Regionen möglich (z.B. bei Pressemittei-
lungen, Veranstaltungshinweisen, Preisverleihungen, Sonder-
projekten). Außerdem wurde mit der Einspeisung der Mittei-
lungs-Artikel im Volltext begonnen (bisher sind die Ausga-
ben 180-192 eingearbeitet, die anderen sollen folgen). Da-
mit werden auf der Homepage erstmals viele Textbeiträge
zugänglich, die bisher nur als „PDF-Leichen" im Netz schlum-
merten. Durch die bessere Einbindung der Projekte „vorgän-
ge" und „Grundrechte-Report" in die Internetpräsenz der HU
wird deren Außendarstellung angehoben. Weitere Errungen-
schaften der neuen Seite sind:

• eine flexiblere Zuordnung der Inhalte: Artikel können
gleichzeitig thematisch, terminlich (Veranstaltungen)
und regional kategorisiert werden. Dadurch erhöht sich
die „Abbildungsgenauigkeit" der Seiten: wer speziell zu
einem Thema sucht, findet diese Inhalte im Themenver-
zeichnis auch dann, wenn es sich um Pressemitteilungen,
Veranstaltungen oder Beiträge aus Regionalverbänden
handelt. (Dies war bisher anders.) 

• eine flexiblere Seitengestaltung: Das Umsortierung von
Menüebenen / Inhalten geht wesentlich leichter vonstat-
ten.

• eine erhöhte Interaktivität der Seiten: dazu wurden zahl-
reiche Webformulare für Kontaktaufnahme, Rückmel-
dung etc. eingebaut. 

• ein Online-Shop, in dem kostenpflichtige Publikationen
erworben werden können

• Übersicht aller Publikationen aus der Reihe HU-Schriften
und andere Einzelpublikationen der HU

• Eine umfangreiche Literaturdatenbank bietet Überblick
und Recherchemöglich-
keiten zu den verschie-
denen Publikationsrei-
hen der HU. Sie enthält
ca. 7000 Artikeleinträge
aus den Mitteilungen,
den vorgängen und dem
Grundrechte-Report.

Insgesamt hat sich die
Hoffnung erfüllt, mit
dem neuen System zu
einer einfacheren Erstel-
lung von neuen Websei-
ten zu gelangen. Die Er-
fahrungen mit den Hel-
ferinnen, die bei der
Einstellung der neuen

Inhalte geholfen haben, zeigen, dass die Bedienung des neu-
en Systems auch Nicht-IT-Profis zuzumuten ist. 

Wie geht es weiter?

Obwohl die neue Seite nun am Netz ist, heißt dies noch lan-
ge nicht, dass alle Ziele erreicht wären. Es gibt bereits jetzt
eine Reihe von Ideen, wie das Bestehende weiter ausgebaut
und für unsere Arbeit nutzbar gemacht werden könnte,
etwa:
• eine stärkere „Personalisierung“ der Seiten, das meint

z.B. die Werbung mit prominenten HU-Mitgliedern
• die multimediale Darstellung unserer Arbeit, z.B. durch

Ton- und Filmmitschnitte von bedeutsamen HU-Veran-
staltungen

• die Erweiterung des Angebots regionaler Seiten
• eine Verbesserung der Suchfunktionen

Internet
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• den Ausbau der Literaturdatenbank 
• einen systematischen Aufbau von Kontextinformationen

für die rechte Außenspalte (z.B. Autoreninformationen,
Linkverweise, Literaturverweise)

• den Ausbau einer internen Projektplattform (z.B. Wiki
oder Forum), damit Arbeitsgruppen und HU-Mitglieder
die Webseite auch zur Vorbereitung von Projekten nut-
zen können.

Um dies realisieren zu können, planen wir einerseits den Ein-
satz eines Informatiker-Praktikanten in der Geschäftsstelle.
Eine wesentliche Rolle bei der weiteren Planung und Gestal-
tung soll aber die Webgruppe der HU spielen. Eine wesentli-
che Motivation für den neuen Homepageauftritt war das
Ziel, mehr Mitglieder für die aktive Pflege der Webseite zu
gewinnen. Nach der Ankündigung der Homepageumstellung
hatten sich einige interessierte Mitglieder gemeldet, die sich
an der Gestaltung der neuen Homepage beteiligen wollen.
(Weitere Interessenten sind herzlich willkommen!)  Um die-
sen Prozess zu unterstützen, soll bereits am 9. September
ein erstes Treffen der Webgruppe stattfinden. Dieses Treffen
hat zum einen das Ziel, eine kurze Einführung in die Nut-
zung des Systems zu geben. Außerdem möchte ich gemein-
sam mit den Interessierten die vorhandenen Ideen sortieren,
wie der Webauftritt der HU weiterentwickelt werden kann.
Auf dem Treffen wollen wir gemeinsam schauen, wer welche

Fähigkeiten mitbringt und sich künftig um kleine Projekte
auf der Homepage kümmern kann.  Dadurch, so hoffe ich,
kommen wir unserem Ziel, die Homepage zu einem zentra-
len Instrument unserer Außendarstellung zu machen, einen
Schritt näher. 

Sven Lüders (lueders@humanistische-union.de)
ist Bundesgeschäftsführer der Humanistischen Union

Erstes Treffen der Webgruppe

Samstag, 9. September 2006

11.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Wo?
Bundesgeschäftsstelle der Humanistischen Union e.V.
Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin

Was steht an?
• Einführung in den Seitenaufbau und die Module der
   neuen Homepage / Einführung in Typo3 nach Bedarf
• gemeinsame Sichtung und Diskussion vorliegender
   Ideen und Änderungswünsche für die neue Homepage
   (sofortige Umsetzung nicht ausgeschlossen)
• Verteilung kleiner Projekte:"Wer macht was?"

Was gibts dafür?
• Imbiss und Getränke werden gestellt
• einen Mailaccount @humanistische-union.de

Anmeldung bitte unter: www@humanistische-union.de

„Leitkultur Menschenrechte"
Fortsetzung der erfolgreichen Frankfurter Veranstaltungsreihe

Donnerstag, 28. September 2006, 20.00 Uhr
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger: Die Anti-Terror-Datei. Spit-
zelwissen mutiert zum Beweismittel

Die ehemalige Bundesjustizministerin referiert über das Aushöhlen
sowohl des Datenschutzes als auch der Trennung von Geheimdiens-
ten und Polizei im Kielwasser der Fahndung nach fundamentalisti-
schen Attentätern und „Schläfern".

Mittwoch, 18. Oktober 2006, 18.00 Uhr
Wirtschaft und Menschenrechte: Grundlage oder Gegensatz?
Podiumsdiskussion mit Hans-Olaf Henkel (ehem. Präsident des BDI),
Sven Giegold (attac) und Friedhelm Hengsbach SJ.

Klassisch wurden Menschen- und Bürgerrechte als Abwehrrechte
des Einzelnen gegenüber dem Staat definiert. Mit der Globalisie-
rung wuchsen Wirtschaftskonzerne zu Größen heran, die mächtiger
als einzelne Staaten erscheinen. Auf dem Podium diskutieren wir
die Auswirkungen.

Donnerstag,16. November 2006, 20.00 Uhr
Prof. Dr. Barbara Friebertshäuser: Zur Situation von Frauen mit
Migrationshintergrund

Für viele mitteleuropäische Frauen reduziert sich das Gleichstel-
lungsthema inzwischen auf die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie. Für Migrantinnen sieht die Situation leider anders aus, wie nicht
zuletzt der Mord an der Berlinerin Sürücü zeigte. Wie sieht die Situ-
ation von Migrantinnen aus muslimischen Gesellschaften aus? Läßt
sie sich in Richtung Gleichberechtigung verändern?

Donnerstag, 14. Dezember 2006, 20.00 Uhr
Dr. Dr. Joachim Kahl: Grenzen der Toleranz. Laizistische Orientie-
rung im Kampf der Kulturen, Ideen, Religionen

Mit dem Ziel des friedlichen Zusammenlebens braucht die Mensch-
heit eine Streitkultur, die kulturelle Vielfalt bejaht, ohne dem Rela-
tivismus zu verfallen.

Donnerstag, 18. Januar 2007, 20.00 Uhr
Dr. Walter Oswalt: Halbierte Aufklärung: Menschenrechte in den
bürgerlichen Revolutionen

In der französischen und amerikanischen Revolution wurden die
Menschenrechte feierlich proklamiert - aber nur halbherzig durch-
gesetzt (Frauen und Schwarze blieben ausgeschlossen). Oswald be-
leuchtet „harten" vs. „weichen" Liberalismus: wo und warum
schreckt er vor der Verwirklichung eigener Ziele zurück? Wie setzt
sich die Tendenz zu solcher „halbierten Aufklärung" bis heute fort?

Donnerstag,15. Februar 2007, 20.00 Uhr
Thomas Gebauer (Medico International): Instrumentalisierung von
Menschenrechten

Die Förderung von Menschenrechten ist wichtiger Topos angloeu-
ropäischer Außenpolitik: Einige Staaten werden als „Schurkenstaa-
ten" gebrandmarkt, ebenso ihre Menschenrechtsverstöße. Andere
Regime (teils dieselben zu anderer Zeit) werden als "pro-westlich"
hofiert.  Befördert diese Außenpolitik tatsächlich die Situation der
Menschen in den betroffenen Ländern?



III. Berliner Gespräche zum Verhältnis von 
Staat und Religionsgemeinschaften in Vorbereitung 

Fortsetzung der Veranstaltungsreihe am 13. April 2007 in Potsdam

Für den 13. April 2007 ist die Fortsetzung der Gesprächsrei-
he „Berliner Gespräche zum Verhältnis von Staat und Religi-
onsgemeinschaften" geplant. Die Veranstaltung findet dies-
mal – dank der Unterstützung durch die Landeszentrale für
politische Bildung Brandenburg – in Potsdam statt. 

Die III. Berliner Gespräche werden sich einem zentralen
Problem pluralistischer, multikultureller Gesellschaften wid-
men: der Bedeutung von Grund- und Menschenrechten für
das Verhältnis der Religions- und Weltanschauungsgemein-
schaften zueinander und ihre Beziehung zur
multikulturellen Gesellschaft der Bundes-
republik Deutschland.  Das Thema
knüpft insofern an die II. Berliner
Gespräche (vom Januar 2005)
an. 

Der Kopftuchkonflikt,
der Streit um Sonder-
rechte für religiöse und
weltanschauliche Ge-
meinschaften, um Kru-
zifixe in bayerischen
Klassenzimmern, um
Ehe- und Familien-
rechte von homosexu-
ellen Lebensgemein-
schaften – alle diese
Konflikte zeigen zweierlei:
Die Bildung moralisch-all-
gemeiner Rechte und Pflich-
ten für (und gegenüber) jeder-
mann emanzipiert sich gegenwär-
tig von bestimmten religiösen
und weltanschaulichen Auf-
fassungen. Andererseits zeigt
sich die Notwendigkeit einer
rechtlichen Anerkennung spe-
zieller ethischer oder religiöser Anschauungen und Lebens-
formen verschiedener Gruppen, die insoweit zu dulden sind,
als sie selbst allen anderen dieselben Ausdrucksformen und
Sonderrechte ebenfalls zuerkennen.

Gerät durch diese Pluralisierung der Gesellschaft der zur
weltanschaulichen Neutralität verpflichtete Staat in Be-
drängnis? Behalten die Grundrechte ihre Wirksamkeit? Kann
der demokratische Verfassungsstaat seine normativen Be-
standsvoraussetzungen aus eigenen Ressourcen erneuern
oder ist er auf die Vermittlung religiöser und weltanschauli-
cher Werte angewiesen? 

Ernst-Wolfgang Böckenförde hat seine diesbezüglichen
Zweifel bereits Mitte der 60er Jahre in sein berühmtes Dik-
tum gekleidet, dass der freiheitliche, säkularisierte Staat von

Voraussetzungen zehrt, die er selbst nicht garantieren kann.
Diese grundsätzlichen Fragen zu diskutieren ist um so

nötiger, als sich in postsäkularen Gesellschaften bei  Grund-
rechtsausübungen häufig die Frage stellt, was sich im Um-
gang zwischen gläubigen und ungläubigen Bürgern wech-
selseitig zuzumuten ist. Das jüngste Beispiel hierfür lieferte
der Karikaturenstreit.

Diese Fragen sollen ausgehen von drei jeweils 45minütigen
Referaten diskutiert werden:

I.   Christlich-weltanschauliche Tra-
ditionen und Verfassungswerte

(Hasso Hofmann)
II.   Religionen in der plura-
listischen Gesellschaft
(verschiedene Referenten
angefragt)
III.  Religionen / Welt-
anschauungen und die
Grundrechte des
Grundgesetzes (Bern-
hard Schlink)

An die Referate soll sich
jeweils eine 60-minütige
Diskussion anschließen.

Den Abschluss der Tagung
bildet ein Podium, auf dem

Vertreter verschiedener weltan-
schaulicher und religiöser Gruppen

miteinander diskutieren.
Geplant sind die III. Berliner
Gespräche als gemeinsame
Veranstaltung mit der Land-
eszentrale für politische Bil-

dung Brandenburg. Das Konzept für die Tagung wird auf
dem Verbandstag ausführlicher diskutiert und konkretisiert
werden (insbesondere in der Sitzung des Arbeitskreises
Staat, Religionen und Weltanschauungen am Samstag
Nachmittag). Schon jetzt sollten sich interessierte Mitglieder
den Termin vormerken und für die Veranstaltung werben.

Rosemarie Will
ist Professorin für Öffentliches Recht an der Humboldt-Universität zu

Berlin und Bundesvorsitzende der Humanistischen Union

Literatur zum Thema:
(E. W. Böckenförde, „Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säku-
larisation“, in: ders., Recht, Staat, Freiheit. Frankfurt/ M. 1991, S.112) 

Staat / Kirche
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Verband / Stellenausschreibung

Fritz Sack in den Beirat der Humanistischen Union berufen

Nachdem die Meldung in der letzten Ausga-
be leider vergessen wurde, möchten wir sie
an dieser Stelle nachholen: 
Der Bundesvorstand hat auf seiner Sitzung
am 12. Februar in Essen Prof. Dr. Fritz Sack
in den Beirat der Humanistischen Union be-
rufen. 

Fritz Sack wurde 1931 geboren. Nach ei-
nem Studium von Volkswirtschafts- und Be-
triebswirtschaftslehre sowie Soziologie so-
wie anschließender Promotion (1963) und
Habilitation (1970) hatte er von 1974 bis 1984 den
Lehrstuhl für Abweichendes Verhalten und soziale Kontrolle
an der Universität Hannover inne. Danach lehrte er Krimino-
logie bis zu seiner Emeritierung 1996 an der Universität
Hamburg, wo er auch als Leiter des Aufbau- und Kontakt-
studiengangs „Kriminologie" wirkte. 

Fritz Sack gilt als Begründer einer „Kriti-
schen Kriminologie" in Deutschland. Mit sei-
nen frühen Analysen der gesellschaftlichen
Produktion von Kriminalität, der Auswirkun-
gen des Terrorismus (Protest und Reaktion,
1984), den Beschreibungen einer zunehmen-
den Privatisierung sozialer Kontrolle (1995),
seinen Thesen zur Straflust moderner Gesell-
schaften und „Governing through crime" (so
sein Vortrag auf der HU-Tagung „Sicherheit
vor Freiheit" 2003) hat er sich den Ruf eines

kritischen Diagnostikers erworben. 
Vielen Mitgliedern ist Fritz Sack durch sein langjähriges En-
gagement im Bundesvorstand der HU (1997–2003) bekannt.
Wir hoffen, dass er mit seinen Ideen und Anregungen auch
in Zukunft die Arbeit der Humanistischen Union bereichert.

Sven Lüders

Ausschreibung einer Projektstelle (Minijob) zur Vorratsdatenspeicherung

Am 15. März haben das Europäische Parlament und der Rat
der Europäischen Union eine "Richtlinie über die Vorratsspei-
cherung von Daten..." (Richtlinie 2006/24/EG) verabschiedet.
Im Zuge dieser Richtlinie sollen künftig alle Verbindungsda-
ten, die bei der Nutzung elektronischer Kommunikationsmit-
tel anfallen, verdachtsunabhängig für sechs bis 24 Monate
gespeichert werden. Die Richtlinie soll bis zum 15. Septem-
ber 2007 in den Mitgliedsstaaten in nationales Recht umge-
setzt werden. Dagegen möchte die Humanistische Union vor-
gehen:
• indem sie Bürgerinnen und Bürger über datenschutz-

rechtliche Gefahren der Vorratsdatenspeicherung auf-
klärt

• verschiedene Protestmöglichkeiten gegen die Umsetzung
der Vorratsdatenspeicherung anbietet

• Strategien zur Vermeidung von Verbindungsdaten publi-
ziert

• eine Verfassungsbeschwerde gegen das deutsche Umset-
zungsgesetz vorbereitet.

Zur Realisierung dieser Vorhaben richten wir in der Bundes-
geschäftsstelle der Humanistischen Union in Berlin eine Pro-
jektstelle ein. Die Stelle ist als geringfügige Beschäftigung
(Minijob mit monatlich 400 Euro) mit einer Dauer von 8 Mo-
naten angelegt, Arbeitsbeginn ist der 1. November 2006, die
wöchentliche Arbeitszeit beträgt 10 Stunden. Der/die Bewer-
ber/in soll im Rahmen dieses Projekts folgende Aufgaben
übernehmen:
• Erstellung einer Online-Dokumentation: diese Dokumen-

tation soll die EU-Richtlinie in ihren verschiedenen Ent-
wurfsstadien, die Stellungnahmen von europäischer/

deutscher Seite und die bisherige Rechtssprechung auf
europäischer/deutscher Ebene enthalten. Für die Doku-
mentation wird eine Zusammenfassung/Kurzkommentie-
rung der jeweiligen Texte erwartet.

• Aufbau und Koordinierung einer Protestplattform für das
Projekt (Unterschriftenaktionen, Protestschreiben)

• Vorbereitung einer wissenschaftlichen Fachtagung zum
Thema

• Unterstützung bei der Vorbereitung der Verfassungsbe-
schwerde gegen das deutsche Umsetzungsgesetz (Ab-
stimmung mit Kooperationspartner/innen, Recherchear-
beiten)

• Betreuung der Pressearbeit für dieses Projekt.

Wir erwarten von den Bewerber/innen folgende Fähigkeiten:
• zügige Einarbeitung in die datenschutzrelevanten Dis-

kussionen um die Vorratsdatenspeicherung
• juristisches Verständnis der formalen und materialen

Einwände gegen die EU-Richtlinie
• Kooperationsbereitschaft, Organisationstalent und ei-

genständige Arbeitsweise, vorzugsweise Erfahrungen im
NGO-Bereich

• Erfahrung in der Erstellung von Webseiten mit Content
Management Systemen (Typo3)

Bewerbungen sind bis zum 1. Oktober 2006 an die Bundesge-
schäftsstelle der Humanistischen Union zu richten: Humanis-
tische Union, Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin. Für Rück-
fragen steht Ihnen Sven Lüders (Tel. 030 204 502 56, E-
Mail: info@humanistische-union.de) zur Verfügung.
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Solange man noch im Gedächtnis seiner Freunde 
existiert, ist der Tod nicht wirklich da

Zum Tod von Diethard Seemann

Wir sind hier, um uns von Dieter Seemann zu verabschieden.
Ich spreche zu Ihnen im Namen der HU, der er lange ange-
hört hat und in der er viele Freunde hinterlässt.

Diethard Seemann war
seit 1968 aktives Mitglied
der HU und seit vielen Jah-
ren auch Vorstandsmitglied
des Münchner Regionalver-
bands. Wir Vorstandskolle-
gen haben seinen langen
Abschied mit Schmerzen
verfolgt und bis zuletzt mit
ihm gehofft, daß vielleicht
doch noch ein gnädiges
Schicksal ihm diesen frühen
Tod ersparen würde. Es war
vergebens.

Lassen Sie mich kurz die Stationen seiner Tätigkeit in der
HU in Erinnerung rufen: Als Mitglied des Ortsverbandes
Mannheim wurde er in den Jahren 1973-1975 in den Bun-
desvorstand der HU gewählt. Bereits in dieser Zeit hat er
sich schon für ein Thema interessiert, das uns mehr als 30
Jahre später noch immer beschäftigt: „Unterwegs zur Daten-
diktatur", so lautet der Titel seines Aufsatzes, der 1975 in
den vorgängen erschien. Er ist noch heute aktuell, weil die
technische Entwicklung inzwischen ja noch viele weitere,
damals nicht zu erahnende Überwachungsmöglichkeiten er-
öffnet hat.

Dann wurde Diethard Seemann 1991 zum Leiter der
Volkshochschule in Neubiberg am Stadtrand von München
berufen. Damit war der Wechsel zur Münchner HU verbun-
den, wo er sogleich im Arbeitskreis „Gläserner Mensch" seine
Energie einbrachte. Kurz darauf wurde er im Münchner Orts-

vorstand unser Kollege und wir seine Freunde. Es folgten
viele Jahre der fruchtbaren Zusammenarbeit, bis ihn seine
Krankheit einholte. Es war bewundernswert, wie er mit ei-

sernem Willen die letzten
Sitzungen gemeistert hat,
obwohl ihm klar war, dass
sein Lebensende nicht mehr
weit sein konnte.
Sein großes Kommunikati-
onstalent fand im letzten
Jahr nochmals ein passen-
des Forum, als er mit unse-
rem Vorstandssprecher
Wolfgang Killinger gemein-
sam eine regelmäßige
Stunde der HU im Lokalra-
dio LORA der Stadt Mün-

chen ins Leben rief. Darin hat er in zweimonatigem Abstand
den Zuhörern mit beachtlichem Echo viele HU-Themen vor-
gestellt. Die letzte Sendung beschäftigte sich mit dem „Evo-
lutionären Humanismus", einem Thema von besonderem In-
teresse für ihn, das ihn zeitlebends begleitet hat.

Dabei erinnere ich mich an eine unserer letzten gemein-
samen Autofahrten, die häufig von tiefschürfenden Diskussi-
onen begleitet waren und am Ziel oft noch lange weitergin-
gen, bevor wir endlich ausstiegen. Bei dieser ging es um ein
mögliches Leben nach dem Tod. Wir waren uns schließlich
einig: Solange man noch im Gedächtnis und den erinnern-
den Gesprächen seiner Hinterbliebenen und Freunde exis-
tiert, ist der Tod nicht wirklich da.

Wenn das so ist, wird Diethard Seemann noch lange Zeit
unter uns sein.

Diese Rede für Diethard Seemann hielt 

Tim Hering auf der Trauerfeier am 8. August 2006

Verband
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Diethard Seemann im Studio von Radio Lora

Veränderungen in der Geschäftsstelle

Martina Kant hat zum 1. Juli eine
Stelle als Referentin für den BND-
Untersuchungsausschuss des Bun-
destages für die Fraktion Bündnis
90/Die Grünen angenommen. Der
Bundesvorstand hat die Bundesge-
schäftsführerin für die Dauer der
Ausschussarbeit beurlaubt. Um den
Kontakt zur HU zu halten und um

über die Arbeit informiert zu bleiben, wird sie weiterhin an
den Vorstandssitzungen und auch am Verbandstag am
15.–17. September 2006 teilnehmen.

Die Arbeit in der Bundesgeschäfts-
stelle muss nun neu organisiert
werden: Sven Lüders, die andere
Hälfte der bisherigen Geschäftsfüh-
rung, hat für die Dauer der Beurlau-
bung seine Stelle auf 100 Prozent
aufgestockt. Für Buchhaltungsauf-
gaben wird zudem ein Minijob ein-
gerichtet. Die Bundesgeschäftsstelle
ist daher wie gewohnt von Montag bis Freitag in der Zeit
von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr erreichbar.

Martina Kant
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Rezension

Warum ein Buch über eine Bibliothek lesen?

So fragt man sich zunächst, wenn man dieses Buch in den
Händen hält. Anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens hat die
Buch- und Medien-Fernleihe für Gefangene und Patienten
ein Buch über ihre Arbeit  herausgegeben. Doch der erste
Eindruck trügt: Das Buch ist nicht nur eine Beschreibung der
Arbeit und Geschichte der Buch-
und Medien-Fernleihe. Der Kern der
Lektüre besteht aus einer umfang-
reichen Auswahl aus der Sammlung
von Briefen, die Gefangene der Ein-
richtung im Laufe der Zeit zusand-
ten.

Die Buch- und Medien-Fernleihe
für Gefangene und Patienten ist
keine gewöhnliche Bibliothek: Sie
steht in erster Linie Gefängnisinsas-
sen, aber auch  Patienten von Land-
eskrankenhäusern zur Verfügung.
Unpersönliche Bestellung per Com-
puterprogramm und standardisierte
Rückgabemahnungen und -fristen
sind hier nicht üblich. Individuell
werden die Ausleihbedingungen an
die jeweiligen Anstaltsbedingungen
angepasst. Die Buchbestellung er-
folgt über Briefe, die auch persönli-
che Mitteilungen zulassen. Die eh-
renamtlich arbeitenden Bibliothe-
karInnen versenden nicht nur be-
stellte Bücher, sie erledigen für Ge-
fangene – wenn gewünscht – auch
die Buchauswahl und -recherche. 

Mit einer normalen Gefängnisbibliothek kann man die
Fernleihe ebenfalls nicht vergleichen. Die Auswahl ist mit ca.
35.000 Medien umfangreich. Dabei kann die kostenlose
Fernleihe besonders Defizite im Bereich der Bildung, mit ei-
nem weitaus größerem und aktuellerem Angebot als die
meisten Anstaltsbüchereien, ausgleichen. Zudem können
auch deutsche Gefangene im Ausland (vorrangig in EU-Län-
dern) die Dienstleistung nutzen.

Auf zusammengefasst ca. 15 Seiten wird knapp aber in-
formativ die Arbeit der, übrigens nicht staatlich geförderten,
Initiative geschildert. Hier wird aufgezeigt, warum es gerade
für Gefangene wichtig ist, Bücher lesen zu können und wie
diese Möglichkeit zur Resozialisierung beitragen kann. Die
Entstehungsgeschichte und der Wiederaufbau der Einrich-
tung nach einer Brandstiftung im Bücherlager werden dar-
gestellt. Die Arbeitsweise der Bibliothek, Probleme mit der
Gefängnisbürokratie, dem Bestandsaufbau und die Finanzie-
rung werden beschrieben.

Diesen Themengebieten zugeordnet finden sich zwischen
den einzelnen Textabschnitten Abdrucke von Briefen. Diese
Briefe leisten Verschiedenes: Zum einen wird durch sie die

Arbeitsweise der Bibliothek plastisch dargestellt, sie zeigen
aber auch die Wichtigkeit der Fernleihe für die Gefangenen.
LeserInnen können diesen Briefen jedoch noch mehr abge-
winnen. Das erste, was einem bei der Lektüre der Briefe auf-
fällt, ist die Vielfältigkeit der Lektüre der Gefangenen. Das

Klischee des unintelligenten und
faulen Straftäters wird widerlegt,
wenn man entdeckt, dass sich Ge-
fangene mit Philosophie beschäfti-
gen, Sprachkurse ausleihen, um die
Zeit nicht unnütz vergehn zu las-
sen, Ergänzungsliteratur zu einem
Fernstudium bestellen oder sich
selbst mit juristischen Themen, die
ihren Prozess betreffen, befassen
wollen. Ebenso schwindet das Vor-
urteil des kalten, gefühllosen Straf-
täters, wenn man liest, dass Gefan-
gene schön bebilderte Märchenbü-
cher oder Liebesgeschichten anfor-
dern, um dem grauen Gefängnissal-
tag zumindest zeitweise entrinnen
zu können.
Das Buch ist mit seinen 102 Seiten
schnell zu lesen. Als nette Lektüre
nebenbei ist es durchaus geeignet.
Die Briefe wurden größtenteils ab-
getippt, so dass sie gut leserlich
sind. Nur einige wenige Exemplare
sind in englischer Sprache geschrie-
ben. Einzelne nette Details, wie z. B.

die Photographie einer Zeichnung eines Gefangenen oder
der Abdruck besonders schöner Briefe im Orginal, sowie ei-
nige Photos der Bibliothek verschönern das Buch.  

Demjenigen, der einen Einblick in die Arbeit der Buch-
und Medien- Fernleihe erhalten will, sei dieses Buch emp-
fohlen. Jedoch ist es für diesen Zweck nicht nötig alle Briefe
zu lesen. Vieles wiederholt sich in den Schreiben der Gefan-
genen, so dass die Lektüre einiger Bespiele genügen dürfte.
Den Lesern, die sich hauptsächlich für die Briefe interessie-
ren ist zu empfehlen sich hauptsächlich mit den Schreiben
in der zweiten Hälfte des Buches zu befassen, da diese aus-
führlicher und  persönlicher sind, als die im vorderen Buch-
teil abgedruckten Schreiben, in denen hauptsächlich Aus-
leihwünsche thematisiert werden.

Judith Ködel
absolviert derzeit ein Praktikum in der Humanistischen Union

Wer sich über die Arbeit des „Kunst- und Literaturvereins für Gefangene
und Patienten" informieren oder sich an der Arbeit des Vereins beteili-
gen will, kann sich an die folgende Adresse wenden: 
Kunst- und Literaturverein für Gefangene 
Beratgerstr. 36, 44149 Dortmund
Tel. 0231 – 448111  Internet: www.buch-und-medienfernleihe.de

Kunst- und Literaturverein für Gefangene e.V. / 
Helga Römer (Hrsg.): „Gefangene Leser". 
KIRSCH Verlag, Nümbrecht 2006, 102 Seiten, 9 Euro. 
ISBN: 3-933586-44-5
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Service / Termine

Landesverband Berlin-Brandenburg
Landesgeschäftsstelle im Haus der Demokratie und Men-
schenrechte, Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin
Telefon: 030 – 20 42 504 Fax: 030 – 20 45 02 57
E-Mail: berlin@humanistische-union.de
Internet: http://berlin.humanistische-union.de
Bürozeiten: dienstags  11–15 Uhr, donnerstags nach Vereinb.
Aktiventreffen am ersten Mittwoch des Monats um 19.00 Uhr

Für die Abgeordnetenhauswahlen am 17. September haben
die Mitglieder des Landesverbandes  Wahlprüfsteine für die
Parteien aufgestellt. (s. Bericht S. 11) Die Ergebnisse dieser
Befragung werden Thema einer Podiumsdiskussion sein, die
der Landesverband am 5. September um 18.00 Uhr in der
Humboldt-Universität (Hauptgebäude - Unter den Linden 6,
Raum 2097) veranstaltet. 

Bildungswerk der HU NRW
Kronprinzenstraße 15, 45128 Essen 
Telefon: 0201 – 22 79 82 Fax: 0201 – 23 55 05
E-Mail: buero@hu-bildungswerk.de 
Internet: www.hu-bildungswerk.de

Die Mitarbeiterinnen des Bildungswerks haben zwei neue
Veröfentlichungen vorgelegt:
Heidi Behrens und Jan Motte (Hg.): Politische Bildung in der
Einwanderungsgesellschaft. Zugänge - Konzepte - Erfahrun-
gen, Schwalbach/Ts. (Wochenschau-Verlag) 2006 - ein Sam-
melband mit theoretischen Beiträgen und Praxisreflexionen
(im Buchhandel)
Heidi Behrens, Paul Ciupke und Norbert Reichling: Die Ausei-
nandersetzung mit der DDR-Geschichte in der politischen Er-
wachsenenbildung, Hg. vom Bildungswerk der Humanisti-
schen Union in Verbindung mit der Stiftung zur Aufarbei-
tung der SED-Diktatur - eine Expertise über den Umgang der
verschiedenen Sektoren und Anbieter politischer Bildung mit
dem Thema (beim Bildungswerk gegen 2 EUR Versandkosten-
pauschale oder unter www.hu-bildungswerk.de, unter „Onli-
ne-Archiv")

Landesverband NRW / Ortsverband Essen
Kronprinzenstraße 15, 45128 Essen
Telefon: 0201 – 22 89 37
E-Mail: hu-nrw-essen@hu-bildungswerk.de

Der Essener Ortsverband der HU lädt die Mitglieder aus dem
Rhein-Ruhrgebiet ein zu einem Diskussionsabend: Am 4.
September um 19 Uhr wollen wir über aktuelle Bürgerrechts-
fragen in NRW und die Vorbereitung des HU-Verbandstags
diskutieren. Auch Interessierte sind herzlich willkommen!
(Ort: Kronprinzenstraße 15, Essener Innenstadt)

Ortsverband Frankfurt/Main
c/o Peter Menne, Speyerstr. 16, 63065 Offenbach, 
Telefon: 069 – 80 04 717,  E-Mail: peter.menne@online.de
oder Schatzmeister: Klaus Scheunemann, Wilhelm-Busch-
Str. 45, 60431 Frankfurt, Telefon: 069 – 52 62 22

Der Ortsverband hat eine Fortsetzung der Veranstaltungsrei-
he „Leitkultur Menschenrechte" organisiert, für die insge-
samt sechs Veranstaltungen angesetzt sind. (s. Ankündigung
auf Seite 21 dieser Ausgabe)

Landesverband Hamburg
c/o Hartmuth H. Wrocklage, Arndtstraße 5, 22085 Hamburg
Telefon: 040 – 22 96 928 Fax: 040 – 22 75 89 26
E-Mail: wrocklage@humanistische-union.de

Landesverband Bremen
c/o Christiane Bodammer-Gausepohl, Telefon: 0421–25 2879
und Thomas von Zabern, Telefon: 0421 – 59 70 730

Raum Mainz-Wiesbaden
c/o Joachim John, Sedanstraße 7, 65183 Wiesbaden, 
Telefon: 0611 – 40 61 24, Fax: 01212 – 51 09 81 574

Ortsverband Marburg
c/o Franz-Josef Hanke, Furthstraße 6, 35037 Marburg
Telefon: 0641 – 66 616 Internet: www.hu-marburg.de
E-Mail: buergerrechte@hu-marburg.de
Der Diskussionskreis "Humanismus, Bürgerrechte, Friedens-
arbeit" hat eine Mailingliste - der Eintrag ist über rink@hu-
marburg.de oder www.hu-marburg.de/hbf möglich.

„Verfassungsfeinde in Regierungssesseln" lautet der Titel ei-
nes Vortrags mit Prof. Dr. Martin Kutscha über das Sozial-
staatsgebot am Beispiel von Studiengebühren. Die Abend-
veranstaltung soll am Montag, den 30. Oktober, in Marburg
stattfinden. Der Ort und die genaue Zeit werden noch auf
der Internetseite www.hu-marburg.de bekanntgegeben.
Mit dem Vortrag des Berliner Verfassungsrechtlers startet
der Ortsverband Marburg die Veranstaltungsreihe „Im Zeital-
ter des Prekariats – zur Entwicklung der Sozialen Grundrech-
te". Weitere Vorträge zu Themen aus diesem Bereich sollen
im November und Dezember folgen. Die Reihe wird der Orts-
verband gemeinsam mit anderen örtlichen Gruppen durch-
führen.

Bereits Mitte Oktober wollen Dr. Michael Schmitz-Salo-
mon und Dr. Joachim Kahl ihre Positionen zu einer nichtreli-
giösen humanistischen Ethik bei einem Streitgespräch aus-
tauschen. Mitveranstalter dieser Podiumsrunde ist der Inter-
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nationale Bund der Konfessionslosen und Atheisten (IBKA)
Mittelhessen. 

Zusammen mit christlichen Friedensgruppen hat der HU-
Ortsverband Marburg am 2. und 9. August je eine Mahnwa-
che zum Krieg im Nahen Osten durchgeführt. Mit der Forde-
rung „Bombardierung und Beschuss beenden, Leben und Um-
welt schützen!" haben sich Humanisten, Christen und Frie-
densfreunde auf dem Heumarkt in der Marburger Oberstadt
versammelt. Sie zeigten Plakate und verteilten Flugblätter.
Waren beim ersten Mal nur knapp 20 Menschen gekommen,
so hat sich die Zahl beim zweiten Mal fast verdoppelt. Auch
eine Frau aus Nordisrael und eine Iranerin nahmen an der
Mahnwache teil. Ein großer Bericht in der Oberhessischen
Presse (OP) informierte die regionale Bevölkerung ausführ-
lich über die Aktion.

Landesverband Niedersachsen
c/o Jochen Goerdeler , Husarenstraße 5, 30163 Hannover 
Tel.: 0163 – 69 68 187   
E-Mail: goerdeler@humanistische-union.de

Am 22. Juni fand in der Universität Hannover einer Symposi-
um unter dem Titel „Opposition als  Triebkraft der Demokra-
tie" statt, mit dem an Jürgen Seifert erinnert werden sollte,
der vor etwa einem Jahr plötzlich verstorben ist. Auf dem
Podium saßen Joachim Perels, Oskar Negt und Michael
Bruckmiller, alle langjährige Kollegen an der Universität
Hannover und politische Weggefährten Seiferts. Erfreulicher-
weise haben an der Veranstaltung über 60 Personen teilge-
nommen. Während Perels auf Seiferts Rolle in der Diskus-
sion um die Notstandsgesetzgebung erinnerte und ihn als
stets sachlichen, sehr argumentativ agierenden und differen-
ziert denkenden Akteur schilderte, stellte Buckmiller Seiferts
Nähe zu den Gewerkschaften in den Vordergrund: sein Ge-
schick habe darin bestanden, bürgerrechtliche Positionen
mit dem realen Machtfaktor der Gewerkschaften zu verbin-
den. Negt behandelte schließlich Seiferts intellektulle Ausei-
nandersetzung mit der Freund-Feind-Kategorie und dem
Wirken von Carl Schmitt als konservativen Vordenker. Ein
Bericht von Radio Flora mit einigen Live-Mitschnitten findet
sich auf der Homepage der Landesgruppe:
www.humanistische-union.de/region/niedersachen

Für das zweite Halbjahr plant die HU Niedersachsen weitere
Diskussionsveranstaltungen: 
„Denn sie wissen was wir tun" ist der Titel der Abenddiskus-
sion am 30. Oktober: es geht um Umfang, Folgen und Legiti-
mität der Telefonüberwachung. Deutschland ist bekanntlich
eines der abhörfreudigsten Länder. Untersuchungen belegen,
dass der gesetzlich vorgesehene Richtervorbehalt kaum ef-
fektive grundrechtsschützende Wirkung entfaltet. Als Disku-
tanten werden der Direktor des Landeskriminalamtes Nieder-
sachsen, Uwe Kolmey, sowie die nordrhein-westfälische
Landesbeauftrage für Datenschutz und Informationsfreiheit,

Bettina Sokol, mitwirken. Die Veranstaltung beginnt um 18
Uhr im Pavillion, Lister Meile 4, 30161 Hannover.

Am  16. November 2006 wird sich die Diskussion mit der
Frage beschäftigten: „Wozu brauchen wir Geheimdienste?"
Als Referenten sind die Leiterin des Berliner Amtes für Ver-
fassungsschutz, Frau Claudia Schmid, sowie der ehemalige
Hamburger Innensenator und HU-Bundesvorstand Hartmuth
H. Wrocklage eingeladen. Die Veranstaltung findet um 18
Uhr in der Universität Hannover, Schneiderberg 50, Raum V
410 statt. 

Jochen Goerdeler

Landesverband Baden-Württemberg
c/o Irmgard Koll
Telefon: 07631 – 170 263 E-Mail: collima@gmx.net

Regionalverband Nordbayern / Nürnberg
c/o Irene Maria Sturm, Augustinstraße 2, 92421 Schwandorf
Telefon: 09431 – 42 348 Fax: 09431 – 42 954
E-Mail: i.sturm@sadnet.de oder
Sophie Rieger, Günthersbühler Straße 38, 90491 Nürnberg
Telefon: 0911 - 59 15  24

Regionalverband München / Südbayern
c/o Wolfgang Killinger, Paul-Hey-Straße 18, 82131 Gauting
Telefon: 089 - 85 03 363 Fax: 089 - 89 30 50 56
E-Mail: humanistische-union@link-m.de
Internet: http://suedbayern.humanistische-union.de

„Papst gsehng?" - Religionsfreie Zone 2006 in München
Das Oberhaupt aller Katholiken kommt im September nach
Bayern. Diesem für die Gemeinschaft der Steuerzahler kos-
tenintensiven Ereignis begleitet das „Heidenspaß-Komitee
München" mit einem „frech, unfromm, fröhlichen Reigen"
von aufklärenden Veranstaltungen: 

Im Kulturzentrum Gasteig werden vom 10.-12. Septem-
ber u.a. die Kabarettisten und Theatermacher Sigi Zimmer-
schied und Hanns Christian Müller sowie die bekannten Au-
toren Carsten Frerk, Günter Kehrer und Michael Schmidt-Sa-
lomon auftreten und mit „Witz und Verstand" der organisier-
ten Christenheit auf den Zahn fühlen.

Im Anschluss an die Veranstaltungen im Gasteig wird im
Maxim Programmkino (Landshuter Allee) eine Filmreihe zum
Thema „Freie Liebe für freie Geister" zu sehen sein. Gezeigt
werden „Personal Services", „Der Untergang des amerikani-
schen Imperiums" und „Skin deep".

Ihr Finale findet die „Religionsfreie Zone 2006" am 16.
September mit einer "Heidenspaß-Party" mit Sebastian Horn
(Bananafishbones) und Wuide Wachl (s.a. Sparifankl) im Fei-
erwerk, Hansastraße, München statt (Ortsbeschreibung s.
www.religionsfreie-zone.de). 

Fortsetzung auf Seite 28
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Fortsetzung: Service / Termine

Umrahmt wird die 7-tägige Religionsfreie Zone München
2006 durch Flugblatt-Aktionen, Verteilen von Give-Aways
und künstlerische Aktionen. Die Termine sind jederzeit aus
der Tagespresse zu entnehmen und werden zusätzlich über
Radio LoRa,  UKW 92,4 zwischen 17 und 24 Uhr (Mo–Fr)
bekannt gegeben.
Das „Heidenspaß-Komitee München" wurde vom Bund für
Geistesfreiheit München initiiert. In diesem Komitee ar-
beiten mit: der Deutsche Freidenker-Verband-München,
die Giordano Bruno Stiftung, die Humanistischen Union,
RV München-Südbayern, der Internationale Bund der Kon-
fessionslosen und Atheisten, der Buchversand Denkladen,
die Zeitschrift MIZ und Radio LoRa München. Infos zur
Veranstaltungsreihe findet man im Internet:
www.bfg-muenchen.de  
www.religionsfreie-zone.de.
Die HU unterstützt die Veranstaltungsreihe „Religionsfreie
Zone 2006", weil diese u.a. für einen aufklärenden Huma-
nismus und für die Trennung von Staat und Kirche eintritt.
Natürlich kostet unser Engagement Geld und da die RV-
Kasse erschöpft ist, bitten wir Sie um eine großzügige
Spende! Unser Konto: 

HUMANISTISCHE UNION e.V. OV München
Kto. 178855800 
BLZ 700 100 80 Postbank München

Die Veranstaltungsreihe ist auch eine Benefiz-Veranstal-
tung zugunsten des Nesin Vakfi in Catalca/Istanbul. Dieses
Sozialprojekt ist eine Stiftung eines der berühmtesten tür-
kischen Schriftstellers, Satirikers, Journalisten und Atheis-
ten des 20. Jahrhunderts, Aziz Nesin, das von seinem Sohn
weiterbetrieben wird. In diesem weltlichen Waisenhaus
finden Waisen und Halbwaisen ein Zuhause, in dem Glau-
ben bzw. Nicht-Glauben nicht vorgeschrieben werden,
sondern reine persönliche Angelegenheit der Bewohner/
innen sind. Der Reinerlös der Religionsfreien Zone Mün-
chen 2006 kommt auf Anregung des bfg diesem Projekt
zugute.

Wolfgang Killinger
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Über die 10 besten Arbeiten des Kurzgeschichten-
Wettbewerbs „Schreibrecht" kann im Internet noch bis
zum 10. September abgestimmt werden (s. Mitteilun-
gen 193, S. 20):
http://www.heise.de/tp/r4/magazin/lit/22293/1.html


